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Das Netzwerk und das Jahrbuch 
Steuern sind ein zentrales Werkzeug der Demokratie. 
Im besten Fall mobilisieren sie ausreichend Ressour-
cen für Aufgaben, die gemeinschaftlich besser gelöst 
werden können, korrigieren die Verteilung von Einkom-
men, Vermögen und Chancen und lenken Verhalten.

Das Netzwerk Steuergerechtigkeit ist ein breites, plu-
ralistisches und parteiunabhängiges Bündnis, in dem 
wir gemeinsam an einem gerechten, solidarischen und 
ökologischen Steuersystem für alle arbeiten.

Im Jahrbuch Steuergerechtigkeit bieten wir seit 2021 
einen systematischen Überblick über die Gerechtig-
keitslücken im deutschen Steuersystem und die poli-
tischen Versprechen, sie zu verkleinern. Im Zentrum 
stehen dabei neun Indikatoren, die wichtige Verände-
rungen möglichst verständlich und zeitnah sichtbar 
machen. 

Unsere Fragen: Welche Rolle spielt die Besteuerung 
von Arbeit und Konsum? Wie ungleich ist die Ver-
teilung von Vermögen und Einkommen? Wie werden 
Vermögen, Erbschaften, Unternehmensgewinne und 
Einkommen besteuert? Wie gesund und ökologisch 
ist das Steuersystem? Wie gut funktioniert die Verfol-
gung von Steuerhinterziehung? Welchen Beitrag leistet 
Deutschland für internationale Gerechtigkeit? 

Unsere Antworten: Von den Veränderungen der letzten 
Jahrzehnte haben unter dem Strich vor allem Men-
schen mit großen Vermögen profitiert, auf Kosten von 
Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen. 
Die aktuelle Bundesregierung setzt diese Entwicklung 
bisher fort, obwohl sie im Koalitionsvertrag das Gegen-
teil versprochen hat. Mit unseren Reformvorschlägen 
zeigen wir, wie es anders gehen könnte. Sie schließen 
die wichtigsten Gerechtigkeitslücken und haben zu-
sammen ein Umsteuerungspotenzial von rund 100 
Milliarden Euro.

 
 

ZUM WEITERLESEN: 

»  �In unserem Handbuch Steuergerechtigkeit erklären 
wir die Grundlagen des Steuersystems und seine 
Gerechtigkeitslücken einfach und kompakt.

»  �In unserem monatlichen Steuergerechtigkeitscheck 
ordnen wir aktuelle Entwicklungen ein. 

»  �In unseren Unterrichtsmaterialien geben wir Anre-
gung zur Weiterbildung.

https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/handbuch/
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/mitmachen/newsletter/
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/schule/
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Die neun Gerechtigkeits-
indikatoren auf einer Seite

1,6 %
Niedrigsteuerland für Vermögen: Deutschland wird zur Erbengesellschaft, in der eigene Leistung 
immer weniger zählt. 2025 waren die Vermögen 6-mal so groß wie die Einkommen. 1950 waren sie 
etwa gleich. Besteuert wird aber vor allem Arbeit statt Vermögen. 2025 stammten nur 1,6 Prozent 
der Steuereinnahmen aus Vermögen, 1950 waren es noch 10 Prozent.

x 2
Die reichsten 100 Familien besitzen fast doppelt so viel wie die ärmere Hälfte der 
Bevölkerung. 2001 war es noch umgekehrt. Auch der Abstand der ärmeren Hälfte zu 
den Wohlhabenden ist gewachsen: Im Schnitt auf 2,6 Millionen Euro oder 37,5 durch-
schnittliche Jahresgehälter (vor Steuern und Abgaben).

86 x
DAX-Manager bekommen im Schnitt 86 Durchschnittsgehälter. 1990 
waren es etwa 30. Der Wert eines DAX-Portfolios ist seit 1990 um den 
Faktor 17 gewachsen, die Löhne haben sich nur verdoppelt.

29 %
Zwei Beispiel-Milliardäre zahlten nur 29 Prozent Steuern. 1996 waren es fast 60 Prozent. 
Ab 2028 sinkt ihr Steuersatz dank Unternehmensteuersenkung weiter. Die Abgabenbelastung 
für Durchschnittsverdienende steigt dagegen.

3,4 
 Mrd. €

45 „bedürftige“ Begünstigte erhielten 2024 ein Steuergeschenk 
von 3,4 Milliarden Euro. Im Schnitt also 76 Millionen Euro pro Fall. 
Der effektive Steuersatz lag nur bei rund 2,5 Prozent.

3,2 %
Fünf Megakonzerne aus den USA zahlten 2025 in Deutschland nur 3,2 Prozent 
auf ihre Gewinne. Seit des ersten Maßnahmenpakets gegen Gewinnverschiebung 
im Jahr 2015 haben sich ihre Gewinne verdreifacht. Die Steueroasengewinne sind 
weiter gestiegen, der effektive Steuersatz dagegen unverändert niedrig.

-1 €
Der Mallorca-Flug im Privatjet ist in Deutschland steuerlich 1 Euro günstiger als in 
der Economy-Class, in Frankreich kostet der Flug im Privatjet 400 Euro mehr. Für ein 
SUV zahlt man in Dänemark neben der jährlichen KfZ-Steuer von 3.000 Euro eine ein-
malige Erwerbsteuer von 40.000 Euro, in Deutschland spart man mit dem als Dienst-
wagen genutzten SUV unterm Strich sogar Steuern.

-0,2 %
Die Zahl der Steuerfahnder und Betriebsprüfer ist 2024 um 0,2 Prozent gesunken, obwohl 
sie pro Prüfer knapp 1 Million Euro Mehrsteuern generieren. Vor allem komplexe Fälle wer-
den zu wenig verfolgt. Die 2021 gestartete europäische Staatsanwaltschaft kann dafür erste 
Erfolge beim Kampf gegen grenzüberschreitende Umsatzsteuerkarusselle vorweisen.

Der Schaden aus Gewinnverschiebung und Abflüssen in Schattenfinanzplätze steigt auch 
im Globalen Süden weiter. Die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit sinken dagegen. 
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Die politischen Versprechen im 
Koalitionsvertrag

Der Koalitionsvertrag von Union und SPD aus dem Jahr 
2025 klammert die großen Fragen der Steuergerechtig-
keit weitgehend aus. Ambitionierte Vorhaben finden 
sich vor allem bei Steuervereinfachung und Digitali-
sierung. Zwei positive Überraschungen: Das Vorhaben 
einer Digitalabgabe im Kulturbereich sowie die Initiati-
ve für eine Finanztransaktionssteuer auf EU-Ebene. 

Bilanz nach dem ersten Jahr: Insgesamt haben Union 
und SPD rund die Hälfte ihrer steuerpolitischen Vor-
haben umgesetzt. Nach unserer Auswertung waren 
das vor allem besonders teure Maßnahmen, die das 
Steuersystem ungerechter machen, insbesondere die 
schrittweise Senkung der Körperschaftsteuer ab 2028 
(Kosten von 25 Milliarden Euro pro Jahr ab 2032) so-
wie die Reduzierung der Mehrwertsteuer für die Gast-
ronomie und deren eher wohlhabende Kunden (Kosten 
4 Milliarden Euro). Für nachhaltiges Wachstum, eine 
zukunftsfähige Wirtschaft und die gerechte Verteilung 
von wirtschaftlichen Ressourcen bringen diese Maßnah-
men wenig oder sind zum Teil sogar kontraproduktiv. 

Die große steuerpolitische Frage für 2026 ist, wie 
die im Koalitionsvertrag ebenfalls angekündigte 
Steuerentlastung für kleine und mittlere Einkommen 

aussehen und finanziert werden soll. Tatsächlich ist 
die Abgabenbelastung für diese Gruppen im Jahr 2026 
infolge angehobener Sozialversicherungsbeiträge 
leicht gestiegen. Die meisten bisher diskutierten Re-
formvorschläge bringen den Menschen mit niedrigen 
Einkommen zu wenig. Zur überfälligen Reform der 
Erbschaftsteuer findet sich im Koalitionsvertrag nichts. 
Die SPD hat dazu Anfang 2026 erste Vorschläge vor-
gelegt. Die Analyse zeigt: Selbst wenn die größten 
Steuerprivilegien bei der Erbschaftsteuer abgeschafft 
würden, ließen sich die geplanten Steuersenkungen für 
Unternehmensgewinne damit nicht ausgleichen.

Auch eine Einkommensteuerreform, die die breite 
Mitte entlastet, wäre selbst bei einem höheren Spit-
zensteuersatz von 49 Prozent nur mit zusätzlicher 
Gegenfinanzierung möglich. Würde die durch die 
Steuersenkung entstehende Lücke mit einer Mehrwert-
steuererhöhung geschlossen, würde das Steuersystem 
ungerechter. Eine Milliardärssteuer wäre dagegen ein 
zielgerichteter und passender Ausgleich.

Quelle: eigene Darstellung basierend auf Verteilungswirkung nach Bach (2025 und 2026)

in Mrd. € Untere 50 % 50 – 90 % 90 – 99 % Top 1 % Gesamtwirkung

Senkung Unternehmensteuer 
(volle Kosten ab 2032) 0,8 2,5 3,8 18,0 25

Abschaffung Ausnahmen bei 
der Erbschaftsteuer - 0,1 - 0,4 - 1,9 - 5,6 - 8

Einkommensteuerreform1 0,9 14,3 4,2 - 3,9 15,5

Mehrwertsteuererhöhung 
(+ 2 Prozentpunkte) - 11,5 - 14,0 - 4,0 - 1,6 - 31

Milliardärssteuer 0 0 0 - 10 bis - 30 - 10 bis - 30

1 �Anhebung Spitzensteuersatz auf 49 % ab 90.000 Euro zu versteuerndem Einkommen, abgeflachter Tarif 
sowie Anhebung des Grundfreibetrags (siehe Bach, 2026).

https://x.com/SBachTax/status/1881333085645799603
https://bsky.app/profile/sbachtax.bsky.social/post/3mhzm46ozt22p
https://bsky.app/profile/sbachtax.bsky.social/post/3mgn2vft3vc2b
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Themenbereich Koalitionsvertrag Was bis März 2026 passiert ist

Vermögen und 
Erbschaften 

Union und SPD konnten sich auf keine Maß-
nahmen einigen

Erste Reformvorschläge der SPD zur 
Erbschaftsteuer

Einkommen

Entlastung für:
	» Pendler
	» Rentner mit Hinzuverdienst
	» kleine und mittlere Einkommen
	» Alleinerziehende
	» Kinder in ärmeren Familien
	» Überstunden
	» Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte 

(Stabilisierung der Beiträge)

	» Pendlerpauschale ab 2026 erhöht 
	» Hinzuverdienst für Rentner bis 2.000 Euro 

steuerfrei
	» Zum Einkommensteuertarif bisher nur 

stark voneinander abweichende Vorschlä-
ge von SPD und Union

Unternehmen und 
Digitalkonzerne

	» Senkung der Körperschaftsteuer und de-
gressive Abschreibung

	» Vereinfachte Steuerbegünstigung für ange-
sparte Gewinne bei Personengesellschaften

	» Digitalabgabe für Onlinewerbung

	» Senkung der Körperschaftsteuer schritt-
weise um insgesamt 5 Prozentpunkte ab 
2028 sowie Sonderabschreibungen

	» Testballon zur Digitalabgabe vom Kultur-
staatsminister bisher ohne Follow-up

Verbrauchsteu-
ern, Umwelt und 
Gesundheit

	» Stromsteuersenkung
	» Mehrwertsteuersenkung Gastronomie
	» Subvention für E-Mobilität und Agrardiesel 

	» Stromsteuer ab 2026 für Unternehmen 
gesenkt (Kosten ca. 20 Mrd. €)

	» Mehrwertsteuersenkung für Gastronomie 
(Kosten ca. 4 Mrd. €), Wirkung vor allem 
für hohe Einkommen 

	» Umweltschädliche Agrardiesel-Rückvergü-
tung angehoben

	» Subvention für E-Mobilität erneuert

Steuerhinterziehung 
und Steuerbehörden

	» Erhöhung des Mindeststeuersatzes bei  
der Gewerbesteuer

	» Verstärkung gegen bandenmäßige Steuer-
hinterziehung, Cum-Cum und der Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit

	» Anhebung von Mindesthebesatz auf 280 
Prozent beschlussreif

	» Kleine Fortschritte beim Steuervollzug in 
den Ländern

Vereinfachung, 
Digitalisierung und 
Gemeinnützigkeit

	» Automatisierte Steuererklärung, mehr 
Pauschalen

	» Verbesserungen für Übungsleiter, Ehren-
amt, E-Sport

	» Erste Tests der automatisierten 
Steuererklärung

	» E-Sport seit 2026 gemeinnützig
	» Übungsleiter- und Ehrenamtspauschalen 

angehoben

EU/Internationales

	» Festhalten an globaler Mindeststeuer
	» Unterstützung EU-weiter 

Finanztransaktionsteuer
	» Keine Pläne für eine Übergewinnsteuer

	» Abbau von Abwehrmaßnahmen gegen Ge-
winnverschiebung und neue Ausnahmen 
für US-Konzerne bei der Mindeststeuer

	» EU-Kommission hat die Finanztransaktion-
steuer aufgegeben

https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/mythen-check-was-der-wirtschaftsbooster-wirklich-bringt/
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Der Staat und das Steuersystem
Warum das wichtig ist: „Politische Umbrüche, rauer 
gesellschaftlicher Wind und übermenschliche Techno-
logien“ prägen das Jahr 20262. Eine rechtsextreme 
Partei könnte erstmals wieder die Mehrheit in einem 
deutschen Bundesland erzielen. Künstliche Intelligenz 
verändert die Arbeitswelt und könnte ganze Unter-
nehmen überflüssig machen. Einzelne Milliardäre und 
Großkonzerne bestimmen immer stärker über die Zu-
kunft der Menschheit. 

Umso dringender brauchen wir ein handlungsfähiges 
Gemeinwesen, das die Demokratie und den Sozialstaat 
im neuen Zeitalter bewahrt. Dafür muss man Steuern, 
Ausgaben und Regulierung zusammendenken. Steuern 
sorgen seit Jahrzehnten dafür, dass fast ein Viertel 
der jährlichen Wirtschaftsleistung durch die Gemein-
schaftskasse fließt. Aktuell sind es rund 1.000 Milliar-
den Euro. Mindestens genauso wichtig wie die Höhe 
der Steuereinnahmen ist aber, wer sie zahlt.

Durch die Abschaffung der Vermögensteuer und Aus-
nahmen bei der Erbschaftsteuer ist der Anteil der 
Steuern auf Vermögen an den Gesamteinnahmen ge-
sunken, obwohl die Vermögen in der langen Friedens-
phase seit dem Zweiten Weltkrieg deutlich schneller 
gewachsen sind als die Einkommen. Steuersenkungen 
für Vermögenseinkommen haben das Wachstum sehr 
großer Vermögen weiter beschleunigt.

Was wir vorschlagen: Unsere Reformvorschläge 
machen das Steuersystem gerechter, solidarischer, 
gesünder und ökologischer und sie haben zusammen 
ein Umsteuerungspotenzial von etwa 100 Milliarden 
Euro. Die 5.000 reichsten Haushalte müssten etwa 40 
Milliarden Euro mehr zahlen, die 200 größten Konzerne 
der Welt etwa 20 Milliarden Euro. Durch die Streichung 
ihrer Steuerprivilegien würde ihr Steuersatz auf das 
normale, bereits heute geltende Niveau steigen. Das 
wäre ein großer Fortschritt gegenüber dem Status quo 
aber nicht genug, um die anti-demokratische Ungleich-
heit zu reduzieren, für echte Chancengerechtigkeit zu 
sorgen und allen Menschen ein Leben in Würde zu 
ermöglichen. Zusätzlich könnte man auch mittlere Ver-
mögen (ab etwa einer Million Euro) stärker am Steuer-
aufkommen beteiligen, z.B. durch höhere Steuern auf 
Vermögenserträge wie Ausschüttungen und Verkaufs-
erlöse, eine einmalige Vermögensabgabe oder die 
Wiedererhebung der Vermögensteuer. Letztendlich 
bräuchte es aber grundlegende Veränderungen der 
Eigentums- und Machtverhältnisse, die weit über das 
Steuersystem hinausgehen.

2 �Zitat aus dem Schreiben unserer Bank, der GLS-Bank, zum Jahresanfang.



� 9

Indikator 1: Niedrigsteuerland für Vermögende

Der Indikator vergleicht den Anteil der Steuern auf Ver-
mögen an den Gesamteinnahmen mit der Bedeutung 
von Vermögen im Verhältnis zu Einkommen. Die Logik 
dahinter: Wenn die Bedeutung von Vermögen wächst, 
müsste theoretisch auch der Anteil der Einnahmen aus 
Vermögensteuern wachsen. Die Grund- und die Grund-
erwerbsteuer zählen wir dabei nicht zu den Vermögen-
steuern, weil sie unabhängig vom Nettovermögen der 
Eigentümer anfallen und teilweise von Mietern und Käu-
fern getragen werden. Seit der Aussetzung der Vermö-
gensteuer im Jahr 1996 ist die Erbschaft- und Schen-
kungsteuer die einzige echte Steuer auf Vermögen.

2025 lag der Anteil der Erbschaftsteuer an den gesam-
ten Steuereinnahmen bei 1,6 Prozent. Das sind 0,4 
Prozentpunkte mehr als 2024. Ausschlaggebend dafür 
war ein außergewöhnlicher Einzelfall: 2025 zahlten die 
Erben von Heinz Hermann Thiele mit etwa 4 Milliarden 
Euro die höchste Erbschaftsteuer in der Geschichte der 
Bundesrepublik. 

2010 war das gesamte Vermögen der Deutschen noch 
viermal so groß wie das Nationaleinkommen für die-
ses Jahr. 2020 war es mehr als sechsmal so viel. Der 

Anteil der Steuereinnahmen auf Vermögen am gesam-

ten Steueraufkommen ist trotzdem niedriger als 1990. 

1950 trugen Vermögensteuer, Erbschaftsteuer und 
eine nach dem Zweiten Weltkrieg beschlossene, drei-
ßigjährige Vermögensabgabe (Lastenausgleich) noch 
etwa 10 Prozent zum Gesamtaufkommen bei. Seitdem 
haben sich Vermögenswachstum und Steuereinnah-
men in drei Schritten entkoppelt: 

»  �bis 1980, durch das Auslaufen des Lastenaus-
gleichs bei gleichzeitig starkem Wachstum durch 
den Wiederaufbau;

»  �bis 1996 durch die Schwächung und Aussetzung 
der Vermögensteuer;

»  �bis heute infolge des überproportionalen Anstiegs von 
Aktien- und Immobilienbewertungen seit etwa 2012. 

Die von uns vorgeschlagene gerechtere Besteuerung 
sehr großer Vermögen könnte den Anteil der Steuern 
auf Vermögen am Gesamtaufkommen um etwa 3 
Prozentpunkte erhöhen. Eine einprozentige Vermögen-
steuer ab einer Million Euro würde nochmal etwa 2 Pro-
zentpunkte bringen.

Grafik 1: Vermögen sind schneller gewachsen als Einkommen, der Anteil der Einnahmen aus Vermögensteuern stagniert  
Quelle: Steueranteil Vermögensteuer, Erbschaftsteuer und Lastenausgleich basierend auf Steuerschätzung Oktober 2025, Bundesfinanzmi-
nisterium und eigenen Berechnungen, Nettovermögen der Privathaushalte basierend auf World Inequality Lab und Bundesbank

Lesebeispiel: 2010 war das gesamte Vermögen der Deutschen noch viermal so groß wie das Nationaleinkommen für 
dieses Jahr. 2020 war es mehr als sechsmal so viel (rote Linie). Der Anteil der Steuereinnahmen auf Vermögen am 
gesamten Steueraufkommen (blaue Linie) ist trotzdem niedriger als 1990.

https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/steuern-nur-bei-versaeumnis-wie-der-erbfall-thiele-die-schwaechen-des-erbschaftsteuerrechts-offenbart/
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/steuern-nur-bei-versaeumnis-wie-der-erbfall-thiele-die-schwaechen-des-erbschaftsteuerrechts-offenbart/
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Grafik 2: Kaum Steuern auf Vermögen 
Quelle: eigene Berechnung basierend auf Arbeitskreis Steuerschät-
zungen März 2026, Ist-Werte für 2025

* Unternehmen, Selbstständige, Renten, Mieten, Zinsen, Dividenden

** �Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, Feuerschutz, Hälfte der Ge-
meindesteuern

 
Für einen Vergleich der Steuern auf Kapital in Bezug auf die ge-
samten Kapitaleinkommen mit der Besteuerung von Arbeit gibt 
es leider keine verlässlichen Zahlen. Kapitaleinkommen werden 
in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nur unvollständig 
erfasst. Außerdem lassen sie sich in der Einkommensteuersta-
tistik nicht eindeutig von Renten, arbeitsbezogenen Einkünften 
von Selbstständigen und Unternehmerlöhnen abgrenzen und den 
Steuerzahlenden zuordnen.

Vermögen und Erb-
schaften 1,6 % 

Löhne 27,1 %

Anderer 
Konsum (Um-
satzsteuer, 
weitere)  
33,7 % Andere  

Einkommen* 
26,3 %

Andere 
Steuern** 
3,6 %

Was sonst noch wichtig ist:
»  �Keine Rekordeinnahmen: Die Steuerquote – also 

die Steuereinnahmen im Verhältnis zur Wirt-
schaftsleistung – liegt 2025 etwa auf dem glei-
chen Niveau wie 1960 (rund 23 Prozent), der Staat 
nimmt gemessen an der Wirtschaftsleistung also 
nicht mehr oder weniger Steuern ein. Die Sozial-
beitragsquote ist vor allem im Zuge des Ausbaus 
des Sozialstaats in den 1960er- und 1970er-Jah-
ren von 10 auf 18 Prozent gestiegen, seitdem aber 
auch weitgehend stabil. Weil die Sozialbeiträge vor 
allem auf Arbeitseinkommen und nur bis zu einer 
bestimmten Einkommensgrenze erhoben werden, 
treffen steigende Beiträge besonders kleine und 
mittlere Einkommen. Insgesamt liegt Deutschland 
mit einer Steuer- und Abgabenquote von rund 42 
Prozent im internationalen Vergleich im Mittelfeld. 
Neben den Steuern und Abgaben erhebt der Staat 
Gebühren für Verwaltungsleistungen oder Kinder-
gärten und kontrolliert Unternehmen, die Güter am 
Markt anbieten – von Wohnungen über Bahnreisen 
bis zur Wärmeversorgung.

»  �Die Vermögensbesteuerung im internationalen Ver-
gleich: Eine angemessene Besteuerung von Ver-
mögen ist weltweit und historisch bisher nur selten 
gelungen - zum Beispiel durch den Lastenausgleich 
nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. In 
Frankreich sind die Einnahmen aus der Erbschaft-
steuer aktuell wegen niedriger Freibeträge etwa 
doppelt so hoch wie in Deutschland. In der Schweiz 
bringt eine umfassende Vermögensteuer mit nied-
rigen Freibeträgen und niedrigem Steuersatz etwa 

5 Prozent der Steuereinnahmen, in Norwegen mit 
höheren Freibeträgen etwa 2 Prozent. Einige Län-
der wie Frankreich, das Vereinigte Königreich oder 
die USA erzielen deutlich höhere Einnahmen aus 
der Grundsteuer. Die trifft aber kleine Vermögen 
deutlich stärker als große.

»  �Die Verteilung der Steuereinnahmen: Vom gesam-
ten Steueraufkommen erhalten Bund und Länder 
jeweils etwa 40 bis 45 Prozent. Die Kommunen 
erhalten rund 15 Prozent, vor allem aus Grund- und 
Gewerbesteuer und aus ihrem Anteil an der Um-
satzsteuer. Über Finanzausgleiche und Zuweisun-
gen werden die Einnahmen dann innerhalb und 
zwischen den staatlichen Ebenen umverteilt. Viele 
Kommunen stehen vor hohen Defiziten und Schul-
den. Viele Menschen wünschen sich eine Stärkung 
der Kommunen.

»  �Der Lenkungseffekt des Steuersystems: Beim An-
teil der Einnahmen aus Steuern auf Tabak und Al-
kohol liegt Deutschland unter dem EU-Durchschnitt 
(0,4 Prozent vs. 0,6 Prozent vom BIP) und weit 
hinter Spitzenreiter Bulgarien (2 Prozent). Bei den 
Umweltsteuern landet Deutschland mit 1,8 Prozent 
vom BIP nur auf Platz 21, 0,3 Prozentpunkte unter 
dem EU-Durchschnitt und 2 Prozentpunkte hinter 
Spitzenreiter Griechenland. Außerdem ist der An-
teil der Umweltsteuern (inkl. Emissionshandel und 
CO2-Preis) zu den Gesamtsteuern seit 2005 von 
12,2 Prozent auf 7,6 Prozent gefallen.

Gesundheit  
(Tabak und  
Alkohol) 2,1 %

Umwelt (Energie, Strom,  
Kfz, Luftverkehr) 5,6 %

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2026/01/Inhalte/Kapitel-5-Statistiken/5-1-s13-entwicklung-der-steuer-und-abgabequoten.html
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Die Grundsteuer – viel Lärm und wenig Geld 

Im Januar 2025 ist die Reform der Grundsteuer in Kraft 
getreten. Das zentrale Reformversprechen wurde einge-
halten: Die Einnahmen sind nicht schneller gewachsen 
als die Inflation und lagen für 2025 bei knapp 16 Milliar-
den Euro – etwa so hoch wie die Tabaksteuer. Pro Grund-
stück fallen damit im Schnitt rund 40 Euro Grundsteuer 
pro Monat an. Immobilienbesitzer zahlen also im Durch-
schnitt etwa so viel Grundsteuer wie für einen Internet- 
und Telefonanschluss. Eine stark vereinfachte Bewertung 
sorgt für Ungerechtigkeiten im Einzelfall. Auf eine ge-
meinsame Methode konnten sich nicht alle Bundeslän-
der einigen. In Bayern entscheidet nur die Grundstücks-
fläche. Die teure Villa in bester Lage wird also genauso 
hoch besteuert wie die Bruchbude an der lauten Straße. 

In Baden-Württemberg entscheidet der Bodenwert. Der 
teure Neubau treibt dort den Preis für das alternative 
Clubprojekt auf der Brache nebenan. Die meisten anderen 
Bundesländer nutzen einen Mix aus Bodenwert und einer 
stark pauschalisierten Immobilienbewertung. Der Bund 
der Steuerzahler, der sonst für möglichst wenig Bürokratie 
streitet, klagt für mehr Einzelfallgerechtigkeit und gegen 
die Verwendung des Bodenwerts. Hinter diesen Klagen 
steht wahrscheinlich auch die Angst, dass die Boden-
werte den Weg zu einer Vermögensteuer ebnen könnten. 
Anders ist die große Aufregung angesichts der kleinen Be-
träge kaum zu erklären. Einer Schätzung von Stefan Bach 
(DIW) zufolge würde eine höhere Bodenwertsteuer zu 28 
Prozent von den reichsten 10 Prozent getragen.

Wo es mehr Informationen gibt:

»  �Woher der Staat seine Einnahmen nimmt und wo-
für er sie ausgibt, haben wir für die Bürgerdebatte 
gerechte Steuern und Finanzen gemeinsam mit 
dem Bund der Steuerzahler aufbereitet. Im Rahmen 
des Beteiligungsformats haben sich die Teilneh-
menden – 40 zufällig ausgeloste Bürgerinnen und 
Bürger – auf 13 Vorschläge für die Politik geeinigt. 
Der Tenor: Steuern auf sehr große Vermögen sollen 
steigen.

»  �Einen umfassenden Überblick über die Entwicklung 
des deutschen Steuersystems in den letzten 100 
Jahren gibt Stefan Bach vom DIW Berlin.

https://x.com/SBachTax/status/1908100461346836481
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/schule/
https://www.steuerdebatte.info/ablauf/empfehlungen-1
https://www.diw.de/de/diw_01.c.698309.de/publikationen/wochenberichte/2019_47_1/100_jahre_deutsches_steuersystem__grundlagen__reformen_und_herausforderungen.html
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Die Verteilung von Vermögen und 
Einkommen

Warum das wichtig ist: Zu viel Ungleichheit ist schäd-
lich. Sie führt zu Existenz- und Abstiegsängsten, ge-
fährdet den sozialen Zusammenhalt und die Demokra-
tie. Studien zeigen immer wieder: Weniger ungleiche 
Gesellschaften sind gesünder, sicherer und stabiler 
– und bieten eine höhere Lebensqualität für alle, auch 
für Wohlhabende. Wenn die Schere zwischen denen, 
die große Vermögen erben und von den Vermögens-
erträgen komfortabel leben können, und denen, die 
trotz Vollzeitarbeit den Anschluss verlieren, größer 
wird, leidet der bisher weit verbreitete Glaube an das 
Leistungsprinzip. 

Viele Menschen in Deutschland empfinden die Ver-
teilung wirtschaftlicher Ressourcen inzwischen als 
ungerecht und haben den Eindruck, dass sich die Kluft 
zwischen Arm und Reich weiter vergrößert. Der Euro-
pean Social Survey zeigt, dass sich eine stabile Mehr-
heit seit 2002 mehr Umverteilung wünscht. Zugleich 
haben viele Menschen Zweifel, ob der Staat dazu in der 
Lage ist. Befragungen machen zudem deutlich, dass 
viele Menschen nicht zwischen Einkommens- und Ver-
mögensungleichheit unterscheiden und dadurch ins-
besondere das Ausmaß der Vermögensungleichheit, 
die deutlich höher ist als die der Einkommen, systema-
tisch unterschätzen.

Was wir vorschlagen – einen wissenschaftlichen 
Reichtumsbericht als ersten Schritt zu einer infor-
mierten Debatte: Große Vermögen werden bisher 
nicht amtlich erfasst. Die Wissenschaft beruft sich 
stattdessen auf journalistische Reichenlisten. Auch 
in der Einkommensteuerstatistik besteht am oberen 
Ende eine große Lücke, weil die Abgeltungsteuer für 
Kapitalerträge anonym erhoben wird. Im Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bundesregierung gilt man mit 
einem Nettoäquivalenzeinkommen von mehr als 4.200 
Euro pro Monat oder jährlichen Vermögenserträgen 
von mehr als 5.000 Euro als reich. Weiter wird nicht dif-
ferenziert. Für eine informierte öffentliche Debatte ist 
das unzureichend. Ein Reichtumsbericht sollte die Her-
kunft, Entwicklung und Verwendung großer Vermögen 
detailliert beleuchten. Er sollte untersuchen, wie sehr 
große Vermögen mit Unternehmertum und Zukunfts-
investitionen zusammenhängen und ob das Eigentum 
dem Wohle der Allgemeinheit dient, so wie es das 
Grundgesetz fordert. 2026 wollen wir mit der Analyse 
der knapp 250 Milliardenvermögen die Grundlage für 
den Reichtumsbericht und eine gerechte Besteuerung 
von Vermögen schaffen.

https://ess.sikt.no/en/
https://ess.sikt.no/en/
https://hdl.handle.net/10419/271193
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Indikator 2: Das Vermögen der Wohlhabenden und Milliardäre

Grafik 3a, 3b: Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich (Vermögen)  
Quelle: Vermögen ärmere Hälfte und Wohlhabende: Bundesbank/World Inequality Database; 100 größte Vermögen (Stand 2025): eigene Be-
rechnung basierend auf Manager Magazin

Der Indikator: Um die Schere zwischen Arm und Reich 
zu illustrieren, vergleichen wir den Abstand zwischen 
dem durchschnittlichen Vermögen der ärmeren Hälfte 
der Bevölkerung und den reichsten 10 Prozent. Da-
für nutzen wir vierteljährlich erscheinende Daten der 
Bundesbank (seit 2011) und aus der World Inequality 
Database (seit 1820). Beide unterschätzen zwar die al-
lergrößten Vermögen, für unseren Indikator macht das 
aber kaum einen Unterschied. 

2025 betrug der Abstand zwischen dem durchschnitt-
lichen Vermögen der unteren Hälfte und dem durch-
schnittlichen Vermögen der reichsten 10 Prozent etwa 
2,6 Millionen Euro. Das entspricht bei einem Durch-
schnittslohn etwa 37,5 Jahre Arbeit – vor Steuern und 
Abgaben. Nach der Finanzkrise im Jahr 2008 ist dieser 
Abstand deutlich gewachsen, weil Aktienkurse und 
Immobilienpreise viel schneller gestiegen sind als die 
Einkommen. Die vermögenslose Hälfte hat von diesen 
Preisanstiegen nicht profitiert.

Um sichtbar zu machen, dass sich die Vermögen im-
mer stärker am obersten Ende konzentrieren, verfolgen 
wir außerdem die Entwicklung der 100 größten Vermö-
gen aus der aktuellen Reichenliste des Manager Ma-
gazin bis zur ersten Liste aus dem Jahr 2001 zurück. 

Die 100 größten Vermögen summierten sich 2025 laut 
Manager Magazin auf 753 Milliarden Euro. Das ist in-
flationsbereinigt 3,5-mal so viel wie 2001. Und während 
diese 100 Milliardärsfamilien 2001 noch 72 Prozent 
des Vermögens der unteren Hälfte besaßen, waren es 
2025 schon 180 Prozent, also fast doppelt so viel – und 
das, obwohl die größten Vermögen und ihr Wachstum 
im Manager Magazin deutlich unterschätzt sind. 

Der Gini-Koeffizient ...

ist das Standardmaß für Ungleichheit in internationalen 
Vergleichen. Er fasst die Ungleichheit in einer Zahl zwi-
schen 0 (völlige Gleichheit) und 1 (maximale Ungleich-
heit) zusammen. Dem gleichen Wert können aber ganz 
unterschiedliche Verteilungsmuster zugrunde liegen 
und die zunehmende Konzentration von Vermögen oder 
Einkommen am oberen Ende verändert den Wert kaum. 
Wenn sich die Vermögen der reichsten 100 Menschen 
von etwa 700 auf 1.400 Milliarden Euro verdoppeln, 
steigt der Gini-Koeffizient nur um 0,007. Wenn man um-
gekehrt die Hälfte der Vermögen der 5.000 reichsten 
Haushalte an die restliche Bevölkerung entsprechend 
ihrer jetzigen Anteile am Vermögen umverteilen würde, 
sinkt er lediglich um etwa 0,025. Deswegen ist der GINI 
kein geeigneter Wert, um die zunehmende Konzentration 
von Vermögen in wenigen Händen sichtbar zu machen.

Abstand ärmere Hälfte zu Top 10% Entwicklung der 100 größten Vermögen  
(2025, inflationsbereinigt)
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Der Indikator: Um die Schere zwischen Arm und Reich 
bei den Einkommen zu illustrieren, nutzen wir die Ent-
wicklung der Vergütung der DAX-Vorstände und ver-
gleichen sie mit dem Durchschnittslohn. Zur Höhe der 
Vergütung im DAX veröffentlicht die Deutsche Schutz-
vereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) seit 2007 ge-
meinsam mit der Technischen Universität München 
(TUM) jährlich eine Analyse. Diese Daten vergleichen 
wir mit dem durchschnittlichen Bruttolohn.

Im Jahr 2024 lag die durchschnittliche Vergütung der 
DAX-Vorstände beim 86-fachen des Durchschnitts-
lohns. 1991 betrug dieses Verhältnis noch das 
29-fache, stieg jedoch bis zur Finanzkrise 2008 auf 
das 95-fache an. Trotz aller Appelle und Krisen ist es 
danach kaum gesunken. Wissenschaftliche Analysen 
kommen grob zusammengefasst zu dem Ergebnis, 
dass die Vergütung der DAX-Vorstände mit der Größe 
des Unternehmens steigt und kaum von der individuel-
len Leistung abhängt. Die DAX-Dividenden haben sich 
seit 1991 versiebenfacht. Der Wert eines Portfolios, 
das den DAX vollständig abbildet und Dividenden rein-
vestiert, ist seit 1990 um den Faktor 17 gewachsen.

Laut Einkommensteuerstatistik 2022 gab es rund 
36.500 Einkommensmillionäre. Diese reichsten 
0,1 Prozent erhielten etwa 5 Prozent aller steuer-
pflichtigen Einkommen. Ihr tatsächlicher Anteil am 

Gesamteinkommen liegt aber noch einmal deutlich 
höher, weil sie zum einen einen erheblichen Teil der Ka-
pitaleinkünfte beziehen, die aufgrund der Anonymität 
der Abgeltungsteuer statistisch nicht erfasst werden, 
und zum anderen ein großer Teil ihrer Unternehmens-
gewinne in Gesellschaften angespart wird und damit 
ebenfalls unsichtbar bleibt.

Laut Mikrozensus lebte etwa 1 Prozent der 25- bis 
64-Jährigen vorwiegend vom Vermögen statt von 
Arbeit – die Reichsten nehmen an diesen Befragungen 
aber gar nicht teil.
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Indikator 3: Das Einkommen der DAX-Manager und Eigentümer

Grafik 4: Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich (Einkommen) 
Quelle: Durchschnittliche DAX-Vergütung: eigene Berechnung basierend auf DSW/TUM und HU Berlin, nur Unternehmen, die seit 1990 un-
unterbrochen im DAX waren; Vielfaches des durchschnittlichen Bruttomonatslohns: Statistisches Bundesamt

Lesebeispiel: Seit 1990 haben sich die Durchschnittslöhne etwa verdoppelt. Die Vergütung der DAX-Manager ist 
um den Faktor 8, das DAX-Portfolio um den Faktor 17 gewachsen.

Wo es mehr Informationen gibt:

»  �2023 haben wir uns für die Hans-Böckler-Stiftung 
die größten Vermögen in Deutschland genauer 
angeschaut. Das Ergebnis: Die Reichenliste des 
Manager Magazins unterschätzt die Vermögen 
um etwa 50 bis 100 Prozent. Aktuell arbeiten wir 
an einem eigenen Reichtumsbericht mit Details zu 
Höhe, Herkunft, Besteuerung und Verwendung der 
Vermögen und Einkommen aller Milliardäre. Ein 
erstes Ergebnis: Die Milliardäre mit den größten 
Vermögen erzielen damit jährlich Einkünfte von 
deutlich mehr als einer Milliarde Euro pro Person 
(mehr dazu: hier).

Wert DAX-Portfolio 

Vergütung DAX-Manager 

Angestellte mit 
Durchschnittslohn

https://www.dsw-info.de/presse/archiv-pressekonferenzen/pressekonferenzen-2025/dsw-vorstandsverguetungsstudie-2025/
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/06/PD25_194_73111.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/04/PD24_132_125.html
https://www.boeckler.de/de/pressemitteilungen-2675-deutsche-milliardenvermogen-superreiche-54381.htm
http://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/reichtumsbericht
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Steuern auf Vermögen und 
Vermögenseinkommen 

Warum das wichtig ist: Ein auskömmliches Einkom-
men ist eine wesentliche Voraussetzung für Wohlstand 
und Wohlergehen. Gleichzeitig ist eine progressive und 
alle Einkommen umfassende Einkommensteuer die 
beste Lösung, wenn es darum geht, Menschen nach 
ihrer tatsächlichen Leistungsfähigkeit zu besteuern. 
Menschen mit höherem Einkommen zahlen dann nicht 
nur absolut mehr, sondern auch einen größeren Teil 
ihres Einkommens. In Deutschland sorgt eine progres-
sive persönliche Einkommensteuer zusammen mit 
dem sozialen Sicherungssystem für einen im inter-
nationalen Vergleich guten Ausgleich bei der Einkom-
mensverteilung. Im internationalen Vergleich der OECD 
wird Deutschland oft als „Hochsteuerland“ für mittlere 
Arbeitseinkommen geführt und landet dabei auf Platz 
2 hinter Belgien.

Aber gerade bei den Vermögenseinkommen, die sich 
besonders stark bei den Reichsten konzentrieren, gibt 
es eine ganze Reihe von Sonderregeln. Sie führen 
dazu, dass die effektive Abgabenquote für Milliardäre 
typischerweise niedriger ist als für Durchschnittsver-
dienende. Für Milliardäre ist Deutschland – genauso 
wie der größte Teil der restlichen Welt – Niedrigsteuer-
land. Sie profitieren vor allem davon, dass angesparte 
Unternehmensgewinne so lange von der Einkommen-
steuer befreit sind, bis sie auf dem Privatkonto landen. 
Dieses Sparprivileg sorgt dafür, dass ihre Vermögen 
besonders schnell wachsen. Der typische Steuersatz 
von Milliardären bezogen auf ihr wirtschaftliches Ein-
kommen hat sich seit 1996 auf aktuell etwa 30 Prozent 
halbiert. Die weitgehend einzig verbleibende Steuer auf 
ihr Einkommen ist die Unternehmenssteuer und diese 

wurde in den letzten drei Jahrzehnten immer weiter 
gesenkt. Zudem werden nur auf einen sehr kleinen Teil 
ihrer Einkommen Sozialabgaben fällig. 

Das mit der Steuersenkung verbundene Versprechen, 
dass Menschen mit großen Vermögen die niedrig be-
steuerten Vermögensgewinne besser als andere für 
ein nachhaltiges Wachstum und im Sinne der Allge-
meinheit investieren, hat sich nicht erfüllt.

Schließlich haben neben den Milliardären auch die 
Millionäre von den steigenden Immobilienpreisen und 
Aktienkursen profitiert und tragen wegen der aus-
gesetzten Vermögensteuer trotzdem weniger zum 
Steueraufkommen bei als früher.

Was wir vorschlagen – eine Milliardärssteuer als 
Ausgleich für das Sparprivileg: Wer über ein Ver-
mögen von mehr als 100 Millionen Euro verfügt, soll 
darauf jährlich 2 Prozent Steuern zahlen. Das sorgt 
dafür, dass auch Milliardäre ungefähr so viel von ihren 
Gewinnen an den Staat abgeben wie die breite Mitte 
der Gesellschaft von ihrem Einkommen. Eine solche 
Steuer müsste in Deutschland von rund 5.000 Perso-
nen gezahlt werden und könnte Einnahmen von 10 bis 
30 Milliarden Euro pro Jahr bringen, je nachdem ob 
man die bereits gezahlte Einkommensteuer anrechnet 
und wie man deutsche Vermögen von Ausländern ein-
bezieht. Die Milliardärssteuer schließt eine zentrale 
Gerechtigkeitslücke, muss aber durch weitere Maßnah-
men zu einer gerechten Besteuerung von Vermögen 
ergänzt werden.

https://www.oecd.org/en/publications/taxing-wages-2025_b3a95829-en.html
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Indikator 4: Der Steuersatz der Milliardäre

Der Indikator: Das International Tax Observatory 
unter der Leitung von Gabriel Zucman hat 2023 die 
Aufmerksamkeit der internationalen Debatte auf die 
effektive Besteuerung der Milliardäre gelenkt. Wir be-
rechnen seit 2022 den typischen Steuersatz von Multi-
millionären und Milliardären in Deutschland und ver-
gleichen ihn mit der Abgabenquote der Durchschnitts-
verdienenden. Weil amtliche Statistiken keine aus-
reichenden Daten zu den Einkommen und Vermögen 
der Superreichen enthalten, analysieren wir konkrete 
Milliardärsvermögen, um die effektiven Steuersätze 
näherungsweise zu bestimmen.

Stefan Quandt und Susanne Klatten gehören zur 
fünften Generation der Quandt-Dynastie und haben 
zusammen fast die Hälfte der Anteile an BMW geerbt. 
Dadurch zählen sie seit vielen Jahren zu den reichs-
ten Menschen in Deutschland. Um ihren effektiven 
Steuersatz zu schätzen, nutzen wir den Gewinn vor 
Steuern, die Ertragsteuern und die gezahlten Dividen-
den aus den Geschäftsberichten von BMW. Zusätzlich 
schätzen wir die Steuern auf ausgeschüttete Gewinne 
unter der Annahme, dass konstant zwei Drittel der 
Dividenden an Beteiligungsgesellschaften und ein 
Drittel direkt an die Anteilseigner ausgeschüttet wur-
den. Schließlich berechnen wir anhand der jeweiligen 
Börsenwerte zum Jahresende die bis 1996 erhobene 
Vermögensteuer sowie eine hypothetische Milliardärs-
steuer von 2 Prozent für die Jahre danach.

2025 betrug der Steuersatz der BMW-Geschwister 
29 Prozent. Seit 1996 hat sich dieser Steuersatz von 
etwa 60 Prozent ungefähr halbiert. Grund dafür war 
vor allem die schrittweise Senkung der Steuer auf ein-
behaltene Unternehmensgewinne (2001 und 2009) 
sowie die seit 1997 ausgesetzte Vermögensteuer; 
auch die Senkung des Spitzensteuersatzes hat dazu 
beigetragen, allerdings nur in geringerem Umfang. Eine 
Milliardärsteuer von 2 Prozent könnte diese Steuer-
senkungen nur teilweise ausgleichen. 2025 hätte sie 
zu einem effektiven Steuersatz der Geschwister von 
38 Prozent geführt, also immer noch deutlich weniger 
als der Reichensteuersatz von 45 Prozent. Die fällige 
Steuer von 540 Millionen Euro hätten die beiden ohne 
Probleme aus der Dividende von etwa 1,3 Milliarden 
Euro bezahlen können.

Übrigens: Eigentümer großer Immobilien- oder Kran-
kenhauskonzerne kommen häufig nur auf eine effek-
tive Steuerquote von rund 20 Prozent, da für sie in 
vielen Fällen keine Gewerbesteuer anfällt. Und Klaus-
Michael Kühne, Unternehmer und Großaktionär (u. a. 
Kühne + Nagel, Hapag-Lloyd), lag dank der Tonnage-
steuer in den vergangenen Jahren sogar bei lediglich 
etwa 12 Prozent.

Grafik 5: Der Steuersatz der Familie Quandt/Klatten hat sich seit 1996 fast halbiert 
Quelle: eigene Darstellung basierend auf BMW-Geschäftsberichten, nur bezogen auf die Anteile der Familie an BMW und dem BMW-Gewinn, 
Vermögensteuer und Steuern auf ausgeschüttete Gewinne geschätzt
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Was sonst noch wichtig ist:
»  �Die Durchschnittsverdiener: Ein Ehepaar mit zwei 

Durchschnittsgehältern und zwei Kindern (Brutto-
einkommen: 120.000 Euro) zahlte 2024 insgesamt 
12 Prozent Einkommensteuer. Hinzu kamen 20 
Prozent Sozialabgaben. Inklusive der Sozialbei-
träge, die der Arbeitgeber auf den Lohn abführen 
musste, lag die Belastung ihres Arbeitgeberbrutto-
gehalts bei 43 Prozent. Für Singles waren es 47,9 
Prozent. Damit belegt Deutschland laut OECD Platz 
2 hinter Belgien. 

»  �Fehlanreize durch Ehegattensplitting und Mini-
job: Verheiratete Paare profitieren steuerlich von 
großen Einkommensunterschieden. Je größer die 
Differenz, desto höher die Steuerersparnis. Im Ext-
remfall – bei einem Einverdienst-Haushalt mit rund 
550.000 Euro Einkommen – beträgt der Splitting-
vorteil derzeit etwas mehr als 20.000 Euro jährlich. 
Der Steuervorteil entsteht unabhängig davon, ob 
Kinder in der Ehe sind. Eine verfassungskonforme 
Reform, die den Vorteil für alle Ehen schrittweise 
abbaut, würde die Erwerbsanreize für verheirate-
te Frauen stärken und bis zu 14 Milliarden Euro 
Mehreinnahmen bringen. Auch die Beschränkung 
steuerlich privilegierter Minijobs würde geringfügi-
ge Beschäftigungsverhältnisse reduzieren und so 
insbesondere die soziale Absicherung von Frauen 
verbessern. Mit den freiwerdenden Mitteln könnte 
man das Kindergeld erhöhen, Familien mit kleinen 
und mittleren Einkommen gezielt entlasten und 
nebenbei die Sozialversicherungen stabilisieren.

»  �Das Problem mit der pauschalen und anonymen 
Abgeltungsteuer: Zinsen unterliegen ausschließlich 
der pauschalen Kapitalertragsteuer von 25 Prozent 
zuzüglich Solidaritätszuschlag. Hohe Zinseinkünfte 
werden somit oft3 deutlich geringer besteuert als 
Arbeitseinkommen. In den meisten Fällen wird die 
Steuer von Banken und Unternehmen einbehalten 
und anonym an den Staat überwiesen. Das sorgt 
für unnötige Intransparenz.

»  �Steuerfreie Veräußerungsgewinne: Wertsteigerun-
gen privat gehaltener Immobilien sind nach zehn 
Jahren Haltedauer steuerfrei, Kryptowährungen, 
Gold oder Kunst bereits nach einem Jahr. Diese 
Einkünfte sind gegenüber anderen Einkommens-
arten damit stark begünstigt. Zugunsten von Ge-
winnen aus veräußerten Immobilien verzichtet der 
Staat nach Schätzungen auf rund 6 Milliarden Euro 
jährlich.4 Bei Kryptowährungen könnte der Steuer-
verlust sogar bei über 7 Milliarden Euro liegen.5 

 

Wo es weitere Informationen gibt:

»  �Unsere Berechnungen zum Steuersatz eines typi-
schen Multimillionärs und der Durchschnittsfamilie 
haben wir hier detailliert aufgeschrieben: Der Multi-
millionär ist ein typischer Vertreter der reichsten 
0,1 Prozent. Er hat ein Vermögen von 23 Millio-
nen  Euro und Einkünfte von 1,65 Millionen Euro 
und arbeitet im geerbten Familienunternehmen. 
Auf sein gesamtes Einkommen zahlt er rund 21 
Prozent Steuern (inkl. Unternehmensteuern) bzw. 
24 Prozent inklusive Sozialabgaben. Ohne seine 
steuerfreien Veräußerungsgewinne aus privat ge-
haltenen Immobilien liegt der Steuersatz bei rund 
26 Prozent. Der Abgabensatz der Durchschnittsfa-
milie ist fast doppelt so hoch.

»  �Unseren Vorschlag zur Reform des Ehegattensplit-
tings haben wir hier aufgeschrieben und in unse-
rem Podcast ausführlich diskutiert.

3 �Mit der pauschalen Besteuerung entfällt auch die Möglichkeit zum Werbungskostenabzug. Dadurch ist 
die effektive Steuerbelastung zum Teil höher.

4 �Vgl. Bach, S.; Eichfelder, S. (2021): Reform der Immobilienbesteuerung: Bodenwerte belasten und Privile-
gien streichen, DIW Wochenbericht, Nr. 27/2021, S. 463–470.

5 �Eigene Berechnung auf Grundlage Blockpit AG (2025): Krypto Steuer Studie 2025 – Deutschland. Blockpit 
AG. Vgl. auch: Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG) (2026): Krypto und der Fiskus – warum Deutsch-
land sein Steuerrecht neu denken muss, DSTG Steuer Magazin, Ausgabe 3/2026, S. 6–10.

https://www.oecd.org/en/publications/taxing-wages-2025_b3a95829-en.html
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/infothek/gleichberechtigung-staerken-potenziale-nutzen-ehegattenbesteuerung-reformieren/
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/infothek/gleichberechtigung-staerken-potenziale-nutzen-ehegattenbesteuerung-reformieren/
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/wp-content/uploads/2026/03/AP1_Multimillionaer_2025_JJ_Neu.pdf
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/infothek/gleichberechtigung-staerken-potenziale-nutzen-ehegattenbesteuerung-reformieren/
https://open.spotify.com/episode/31N4g9dMviPhceImbwn4aO?si=QRK_hjGeROClB2py20PVHw
https://open.spotify.com/episode/31N4g9dMviPhceImbwn4aO?si=QRK_hjGeROClB2py20PVHw
https://www.diw.de/de/diw_01.c.821131.de/publikationen/wochenberichte/2021_27_3/reform_der_immobilienbesteuerung__bodenwerte_belasten_und_privilegien_streichen.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.821131.de/publikationen/wochenberichte/2021_27_3/reform_der_immobilienbesteuerung__bodenwerte_belasten_und_privilegien_streichen.html
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Steuern auf Erbvermögen 
Warum das wichtig ist: Erbschaften und Schenkungen 
spielen für den Vermögensaufbau in Deutschland eine 
immer größere Rolle. Jährlich werden in Deutschland 
zwischen 300 und 400 Milliarden Euro übertragen. Mitt-
lerweile ist mehr als die Hälfte des privaten Vermögens 
geerbt und nicht mehr selbst erarbeitet. Rund drei Vier-
tel der Milliardäre haben laut einer auf der Forbes-Liste 
basierenden Analyse ihr Vermögen ganz oder teilweise 
geerbt, so viele wie in keinem anderen großen Indus-
trieland. Ohne Erbschaften würde es viel gerechter 
zugehen: Die reichsten 10 Prozent erhalten etwa die 
Hälfte des gesamten Erbvermögens, meistens in höhe-
rem Alter, während die ärmere Hälfte der Bevölkerung 
kaum etwas bekommt. Menschen in Westdeutschland 
und Männer profitieren stärker als Frauen. 

Die Erbschaft- und Schenkungsteuer soll laut Artikel 
123 der bayerischen Verfassung „die Ansammlung von 
Riesenvermögen in den Händen einzelner“ verhindern. 
Die im internationalen Vergleich sehr großzügigen Frei-
beträge sorgen dafür, dass die meisten Übertragungen 
steuerfrei sind und gar nicht in der Statistik auftau-
chen. 2024 wurden nur 113 Milliarden Euro steuerlich 
veranlagt. Darauf wurden knapp 10 Milliarden Euro 
Steuern gezahlt – also effektiv 9 Prozent und bezogen 
auf das geschätzte Gesamtvolumen der Übertragun-
gen sogar nur rund 3 Prozent. Dabei betrifft die Steuer 
nur Wenige: Nur rund 5 Prozent der Deutschen zahlen 
sie im Laufe ihres Lebens.

Von den Vermögen, die über den Freibeträgen liegen 
und in der Steuerstatistik erscheinen, ist etwa ein Vier-
tel Unternehmensvermögen. Für diese Vermögen gibt 
es große Privilegien. Bis zu 26 Millionen Euro können 
steuerfrei übertragen werden, wenn die Erwerber die 
Anteile sieben Jahre lang nicht veräußern und in die-
sem Zeitraum die Lohnsumme mindestens auf dem 
bisherigen Niveau halten. Wer Unternehmensvermögen 

im Wert von über 26 Millionen Euro erhält, kann einen 
Erlass der Steuer beantragen (sog. Verschonungsbe-
darfsprüfung). Voraussetzung dafür: Zum Zeitpunkt 
der Übertragung haben die Erben nicht ausreichend 
liquide Mittel zur Begleichung der Steuer. Großerben 
können sich dabei durch gezielte Gestaltung vor dem 
Finanzamt vermögenslos rechnen. Faktisch sorgt das 
dafür, dass sehr große Vermögen im Schnitt niedriger 
besteuert werden als mittlere Vermögen. Häufig profi-
tieren Personen, die sich nicht aktiv im Unternehmen 
engagieren und als reine Anteilseigner keine besonde-
re unternehmerische Verantwortung tragen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat die Privilegien für Un-
ternehmenserben bereits mehrmals als zu weitgehend 
verworfen. Aktuell prüft das Bundesverfassungsgericht die 
Regelungen erneut und will im Jahr 2026 dazu entscheiden. 

Was wir vorschlagen – große Erbschaften gerecht 
besteuern: (1) Für Unternehmensvermögen sollte ein 
großzügiger und zusätzlicher Freibetrag gelten, zum 
Beispiel 5 Millionen Euro. Vermögen darüber hinaus 
sollten progressiv besteuert werden, der Steuersatz 
könnte aber für Unternehmensvermögen auf höchs-
tens 30 Prozent begrenzt werden. Erben können bei 
Bedarf die Steuer in Raten über viele Jahre aus den 
Gewinnen abbezahlen – ähnlich wie bei Nicht-Erben, 
die für die Unternehmensgründung oder den Kauf des 
Unternehmens einen Kredit aufnehmen. (2) Davon, 
dass die persönlichen Freibeträge alle zehn Jahre er-
neut gelten, profitieren vor allem sehr vermögende 
Familien, die langfristig gestalten. Stattdessen sollte 
ein Lebensfreibetrag gelten. Er könnte zum Beispiel 1 
Million Euro betragen und nach Verwandtschaftsgrad 
differenzieren. Hier geht’s zum ausführlichen Reform-
vorschlag mit weiteren Details.

Was wird besteuert

Wer das Familienheim erbt und dort einzieht, zahlt keine 
Steuer. Zusätzlich kann jedes Kind von jedem Elternteil 
noch 400.000 Euro steuerfrei geschenkt bekommen, also 
bei zwei Eltern 800.000 Euro, und das alle zehn Jahre. 
Jede Oma und jeder Opa kann noch 200.000 Euro dazu-
geben. Erst für darüber hinausgehendes Vermögen wer-
den je nach Höhe 7 bis 50 Prozent Erbschaftsteuer fällig.

Sichern die Privilegien Arbeitsplätze und 
Innovation?

Im Gegenteil! Wenn Kinder Unternehmen unabhängig von 
ihrer unternehmerischen Eignung übernehmen, ist das 
langfristig schlecht für den Unternehmenserfolg. Dies 
belegen mittlerweile eine ganze Reihe von (Meta-)Studien 
der OECD sowie der Wissenschaftliche Beirat beim BMF. 
Auch kommen Studien aus Dänemark, den USA, Frank-
reich, Deutschland und UK zu dem Ergebnis, dass die 
Erben von Familienunternehmen im Schnitt schlechtere 
Unternehmenslenker sind.

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.560982.de/17-27-3.pdf
http://www.piketty.pse.ens.fr/files/AlvaredoGarbintiPiketty2017.pdf
https://www.datapulse.de/milliardaere/
https://www.datapulse.de/milliardaere/
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.524688.de/16-3.pdf
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.524688.de/16-3.pdf
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/wp-content/uploads/2022/11/FES-FGZ__NetzwerkSteuergerechtigkeit__RZ-Web__22-11-29.pdf
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVerf-123
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVerf-123
https://www.diw.de/documents/dokumentenarchiv/17/diw_01.c.972478.de/stellungnahme_sbachdiw_regionalerbst_2025_08_29fin.pdf
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/erbschaftsteuer-reformieren-fuer-gerechtigkeit-demokratie-und-eine-zukunftsfaehige-wirtschaft/
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/erbschaftsteuer-reformieren-fuer-gerechtigkeit-demokratie-und-eine-zukunftsfaehige-wirtschaft/
https://edoc.ku.de/id/eprint/35707/1/1-s2.0-S0167268125003579-main.pdf
https://www.oecd.org/en/publications/inheritance-taxation-in-oecd-countries_e2879a7d-en.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Ministerium/Geschaeftsbereich/Wissenschaftlicher_Beirat/Gutachten_und_Stellungnahmen/Ausgewaehlte_Texte/02-03-2012-ErbSt.html
https://econpapers.repec.org/article/oupqjecon/v_3a122_3ay_3a2007_3ai_3a2_3ap_3a647-691..htm
https://academic.oup.com/qje/article-abstract/122/4/1351/1850493
https://academic.oup.com/qje/article-abstract/122/4/1351/1850493
https://academic.oup.com/qje/article-abstract/122/4/1351/1850493
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Indikator 5: Das Steuerprivileg für Großerben

Der Indikator: Wer mehr als 26 Millionen Euro Unter-
nehmensvermögen erbt oder geschenkt bekommt, 
muss darauf seit der Reform 2016 grundsätzlich Steu-
ern zahlen. Es sei denn, er oder sie gilt als „bedürftig“, 
dann kann die Steuer erlassen werden. Daten zu 
diesem Privileg für Großerben finden sich nicht in der 
normalen Steuerstatistik. Auf unsere Nachfrage hin 
veröffentlicht das Statistische Bundesamt seit 2023 
gesondert Zahlen dazu.

2024 profitierten 35 Individuen und zehn Stiftungen 
von der sog. Verschonungsbedarfsprüfung. Die Be-
günstigten erhielten Vermögen im Wert von 12 Milliar-
den Euro, im Schnitt also etwa 270 Millionen Euro pro 
Fall, zahlten darauf aber nur rund 2,5 Prozent Steuern. 
Zwölf der Begünstigten waren Minderjährige. Von der 

eigentlich fälligen Steuer von 3,6 Milliarden Euro wur-
den 3,4 Milliarden Euro erlassen. Allein im Jahr 2024 
kostet dieses Steuerprivileg pro Erwachsenem rechne-
risch rund 50 Euro. Seit der erstmaligen Anwendung 
2021 summieren sich die entgangenen Einnahmen auf 
über 7 Milliarden Euro. Weil es vor der letzten Reform 
2016 große Vorzieheffekte gab und die Veranlagung 
seitens der Finanzämter mehrere Jahre dauert, wird 
dieser Betrag in den nächsten Jahren noch deutlich 
ansteigen.

Erben und Beschenkte kleinerer Vermögen müssen 
hingegen einen deutlich größeren Teil abführen. Sie 
zahlten im Schnitt rund 10 Prozent – entfernte Ver-
wandte, die Aktienportfolios erben zahlen mehr, das 
Familienheim bleibt häufig steuerfrei.

Grafik 6: Steuererlasse für Großerben steigen stark 
Quelle: Statistisches Bundesamt

https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Weitere-Steuern/Tabellen/erbschaftsteuer-steuererlasse-verschonungsbedarfspruefung.html
https://dserver.bundestag.de/btd/21/043/2104304.pdf
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Grafik 7: Der effektive Steuersatz ist bei großen Übertragungen niedriger als bei kleinen  
Quelle: Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik 2024, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen

Lesehilfe: Die Balken geben das gesamte in der jeweiligen Vermögensklasse übertragene Erbschaft- und Schen-
kungsvolumen im Jahr 2024 wieder. Die Punkte zeigen den durchschnittlichen Steuersatz innerhalb der jeweiligen 
Vermögensklasse. Der dunkelblaue Punkt zeigt, dass nach Berücksichtigung der Steuererlasse bei Vermögen ab 20 
Millionen Euro im Durchschnitt nur 5,9 Prozent Steuern gezahlt werden mussten. Der graue Punkt zeigt die 45 Fälle 
der Verschonungsbedarfsprüfung mit einem Steuersatz von rund 2 Prozent.

Was sonst noch wichtig ist:                         Wo es weitere Informationen gibt:
»  �Die Erbschaftsteuer-Uhr tickt: Seit 2009 haben alle 

Steuerprivilegien für Unternehmenserben zusam-
men die Allgemeinheit über 100 Milliarden Euro 
gekostet, also etwa 1.500 Euro pro Erwachsenem. 
Jede Sekunde kommen nach Schätzung der Bun-
desregierung knapp 17.000 Euro hinzu.

»  �Die bislang größte Erbschaftsteuerzahlung der 
deutschen Geschichte ist 2025 angefallen. Weil die 
geplante Familienstiftung nicht rechtzeitig errichtet 
worden war, zahlten die Erben von Heinz Hermann 
Thiele (Knorr-Bremse) rund 4 Milliarden Euro. Ihre 
Unternehmensanteile mussten sie trotzdem nicht 
verkaufen (mehr zu den Hintergründen hier).

 

 

»  �Jedes Jahr analysieren wir die Steuerstatistik und 
erklären die Auswirkungen der Schlupflöcher.

»  �Lobbyorganisationen von Vermögenden gelingt es 
seit Jahren, die öffentliche Debatte von einer fairen 
Besteuerung abzulenken – hin zu Schreckens-
szenarien, in denen angeblich normale Haushalte 
von einer höheren Besteuerung betroffen wären. In 
unserem umfangreichen Mythencheck entkräften 
wir gängige Mythen.

»  �In das aktuelle Verfahren vor dem Bundesverfas-
sungsgericht haben wir uns 2023 mit einer Stellung-
nahme eingebracht und deutlich gemacht, warum 
die aktuellen Regelungen verfassungswidrig sind.

Wert des Erbvermögens, gruppiert
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Übertragenes Vermögen in Mrd. 

Effektiver Steuersatz ohne Erlasse 

Effektiver Steuersatz abzüglich 
Erlasse 
Effektiver Steuersatz 45 Fälle mit 
Verschonungsbedarfsprüfung

https://www.fes.de/finanzpolitik/erben-verpflichtet-erbschaftsteueruhr
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/steuern-nur-bei-versaeumnis-wie-der-erbfall-thiele-die-schwaechen-des-erbschaftsteuerrechts-offenbart/
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/erneut-steuererlasse-in-milliardenhoehe-fuer-grosserben/
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/15350-2/
http://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/12239-2
http://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/12239-2
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Steuern auf 
Unternehmensgewinne
Warum das wichtig ist: Die meisten Menschen leben 
vor allem vom Lohn für ihre Arbeit. Wer Anteile an ei-
nem Unternehmen besitzt, profitiert von den Unterneh-
mensgewinnen. Diese Gewinne sind stark konzentriert. 
In Deutschland erwirtschaften laut BMF 10 Prozent 
der Unternehmen etwa 90 Prozent aller Gewinne. Die 
Unternehmensteuer sorgt dafür, dass ein Teil dieser 
Gewinne und damit auch die Vermögenseinkommen 
der Superreichen quasi an ihrer Quelle besteuert wer-
den, und sie soll eigentlich die Staaten, in denen die 
Gewinne erwirtschaftet werden, daran beteiligen. Ein 
internationaler Unterbietungswettbewerb hat aber 
dazu geführt, dass die Steuersätze in den letzten Jahr-
zehnten weltweit gesunken sind. 

Unter Leitung der OECD haben sich mehr als 100 
Länder erst 2015 und dann 2021 auf zwei Reform-
pakete gegen Gewinnverschiebung geeinigt, darunter 
eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent. Trotz aller 
Reformbemühungen landen aber weiterhin jedes Jahr 
etwa 1.000 Milliarden Euro in Steueroasen. Gerade die 
größten und profitabelsten Konzerne zahlen deswegen 
oft den niedrigsten Steuersatz und verschaffen sich 
so einen ungerechten Vorteil. Die Umsetzung der 2021 
beschlossenen Maßnahmen für eine gerechtere Vertei-
lung von Besteuerungsrechten bei großen Konzernen 
ist 2025 am Widerstand der USA gescheitert. Bis 2027 
soll die UN einen neuen Vorschlag vorlegen.

Was wir vorschlagen – eine Übergewinnsteuer für die 
größten und profitabelsten Konzerne: Einige wenige 
internationale Konzerne verfügen mittlerweile über 
Budgets, die jene vieler Staaten überschreiten. Sie 
sind zu mächtig für einen fairen Wettbewerb und zu-
nehmend eine Herausforderung für die Demokratie. 
In den vergangenen Jahrzehnten lagen ihre effektiven 
Steuerbeiträge weniger als halb so hoch wie die ihrer 
lokalen Konkurrenten. Eine Übergewinnsteuer könnte 
das ändern. Sie könnte sich auf die von der OECD 
ausgearbeitete Definition von Übergewinnen und Ver-
teilungsmechanismen berufen. Sie könnte wie die 
französische Digitalsteuer im nationalen Alleingang 
eingeführt oder aber auch in europäischer oder inter-
nationaler Zusammenarbeit beschlossen werden. Bei 
einem zusätzlichen Steuersatz von 50 Prozent auf 
die Übergewinne würde sie Deutschland nach unserer 
Schätzung Einnahmen von etwa 20 bis 30 Milliarden 
Euro pro Jahr einbringen. Betroffen wären nur die etwa 
200 größten und profitabelsten Unternehmen welt-
weit. Die fünf großen US-Konzerne (Alphabet, Amazon, 
Apple, Meta und Microsoft) würden dann auf ihre in 
Deutschland erwirtschafteten Gewinne zusätzlich 6 
Milliarden Euro zahlen.

Wie viel Steuer wird fällig? 

Auf Unternehmensgewinne wird in Deutschland Körper-
schaftsteuer von 15 Prozent und ein Solidaritätszuschlag 
von effektiv 0,825 Prozent fällig. Die meisten Unterneh-
men zahlen zudem noch Gewerbesteuer. Der Steuersatz 
wird von den Gemeinden festgelegt und beträgt durch-
schnittlich 14 Prozent. Insgesamt zahlen Unternehmen 
hier also knapp 30 Prozent Steuern auf ihre Gewinne. Seit 
2024 wird EU-weit und in vielen anderen Ländern eine 
Mindeststeuer von 15 Prozent fällig.

Wo wird die Steuer fällig?

International tätige Konzerne müssen in jedem Land, in 
dem sie Fabriken, Büros und Mitarbeitende haben, eine 
Steuererklärung abgeben. Ein System aus internationalen 
Standards und Abkommen zwischen einzelnen Staaten 
soll dafür sorgen, dass Gewinne nur einmal versteuert 
werden. Theoretisch werden Steuern dort fällig, wo die 
Unternehmen ihre Gewinne erwirtschaften. In der Praxis 
ist das aber nicht immer einfach zu bestimmen und lässt 
vor allem denjenigen viel Spielraum, die grenzüberschrei-
tend tätig sind und überdurchschnittlich hohe Gewinne 
erwirtschaften.

https://dserver.bundestag.de/btd/19/063/1906308.pdf
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Indikator 6: Der Steuersatz der Digitalkonzerne

Grafik 8: Steuersatz der Digitalkonzerne nach 10 Jahren Reform unverändert niedrig 
Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Geschäftsberichten, teilweise extrapoliert, bereinigt um Sondereffekte. Effektiver Steuersatz in 
Deutschland bezogen auf die in Deutschland erwirtschafteten Gewinne, geschätzt basierend auf Anteilen an Umsatz und Mitarbeitern.

Was sonst noch wichtig ist:                         Wo es weitere Informationen gibt:
»  �Deutsche Gewerbesteueroasen: Für deutsche Unter-

nehmen ist es schwieriger, im großen Stil Gewinne 
in internationale Steueroasen zu verschieben. 
Aber auch in Deutschland gibt es Steueroasen in 
Kommunen wie Monheim (in Nordrhein-Westfalen), 
Zossen (bei Berlin) oder in Grünwald (bei Mün-
chen). Vor allem größere Unternehmen und die Ver-
mögensverwalter der Superreichen verursachen so 
nach unserer Schätzung einen jährlichen Schaden 
von etwa 1 Milliarde Euro. Die 2026 beschlossene 
Erhöhung des Mindesthebesatzes für die Gewerbe-
steuer dürfte den Schaden etwa halbieren.

»  �Unsere Studie „Digitalkonzerne fair besteuern“ 
zeigt, wie Digitalkonzerne wie Booking.com, Mi-
crosoft und Alphabet den Großteil ihrer Gewinne 
in Steueroasen verschieben, warum die aktuellen 
Reformen noch nicht zu einer fairen Besteuerung 
führen und wie sich das ändern könnte.

»  �Unsere Studie „Why the EU needs an excess profits 
tax“ analysiert, wie die 200 größten und profitabels-
ten Unternehmen der Welt unabhängig von Krisen 
– vor allem aufgrund von Marktmacht und Größe – 
kontinuierlich exzessive Profite erwirtschaften und 
wie eine Übergewinnsteuer das ändern könnte.

Der Indikator: Die wertvollsten und profitabelsten Unter-
nehmen stammen fast alle aus den USA. Für unseren In-
dikator verfolgen wir seit 2021 die Entwicklung von fünf 
Unternehmen, Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta 
(Facebook, Instagram) sowie Microsoft, die in dieser 
Zeit die Liste angeführt haben. Mit einem Gesamtwert 
von 14 bis 15 Billionen Euro entsprachen sie knapp 3 
Prozent des weltweiten Vermögens. Sie gehören gleich-
zeitig auch zu den aggressivsten Steuervermeidern. 

2025 summierten sich die Gewinne der fünf Konzerne 
auf knapp 520 Milliarden Euro, mehr als der Bundes-
haushalt. Darauf zahlten sie weltweit – nach Bereini-
gung von Sondereffekten – nur 16 Prozent Steuern. In 
Deutschland erwirtschafteten sie nach unserer Schät-
zung Gewinne von etwa 20 Milliarden Euro und zahlten 
darauf effektiv nur 3,2 Prozent Steuern. Seit dem ersten 

Reformpaket der OECD im Jahr 2015 haben sich ihre 
Gewinne verdreifacht. Ihr effektiver Steuersatz hat sich 
dagegen kaum verändert.

Die Gewinne dieser Konzerne, die über viele Jahre – vor 
allem dank irischer Steuersparmodelle – nahezu steu-
erfrei blieben, mussten 2018 einmalig in den USA nach-
versteuert werden. Seitdem zahlen die Konzerne die 
irische Unternehmensteuer von 12,5 Prozent oder ver-
schieben die Gewinne gleich in die USA, die für Gewin-
ne aus dem Ausland den Steuersatz auf ein ähnliches 
Niveau abgesenkt hat. Ab 2024 wird dank der globalen 
Mindeststeuer in Irland erstmals eine Ergänzungs-
steuer von 2,5 Prozent fällig. Für Gewinne, die direkt in 
die USA verschoben werden und dort von Sonderregeln 
profitieren, verzichtet Deutschland aber auf Druck der 
USA auf lokale Strafsteuern.

St
eu

er
sa

tz
 in

 %

Effektiver Steuersatz der 
Digitalkonzerne weltweit 

Effektiver Steuersatz der 
Digitalkonzerne in Deutschland 
 
Normaler Steuersatz in  
Deutschland

https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/infothek/digitalkonzerne-fair-besteuern/
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/euuebergewinnsteuer/
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/euuebergewinnsteuer/
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Steuern für Umwelt und Gesundheit
Warum das wichtig ist: Rund 42 Prozent der Steuerein-
nahmen stammen aus Steuern auf Konsum. Mit knapp 
300 Milliarden Euro ist die Umsatzsteuer die ertrag-
reichste Steuer nach der Einkommensteuer. Hinzu kom-
men Steuern auf Energie, Strom, Kraftfahrzeuge und 
Luftverkehr genauso wie auf Tabak, Kaffee, Schnaps, 
Bier, Schaumwein und Alkopops. Im besten Fall setzen 
sie einen Anreiz für umweltfreundliches und gesundes 
Verhalten. Gleichzeitig erhöhen sie die Preise für alle 
Konsumenten gleichermaßen, unabhängig von deren 
Einkommen, und belasten somit Menschen mit niedri-
gem Einkommen stärker, weil diese einen größeren Teil 
ihres Einkommens für den Konsum verwenden.

Die Umsatzsteuer steht aktuell wieder im Fokus der 
Debatte. Dass für viele Güter des täglichen Bedarfs 
statt des regulären Satzes von 19 Prozent nur 7 Pro-
zent gelten, führt laut Bundesrechnungshof zu Min-
dereinnahmen von rund 35 Milliarden Euro pro Jahr. 
Davon entfallen 5 Milliarden Euro auf die Ermäßigung 
für Fleisch und 2 Milliarden Euro auf Süßigkeiten. 2023 
war eine Kommission für eine Reform vorgesehen, aber 
eine interne E-Mail aus dem BMF zeigt, dass es dafür 
kein Interesse gab, weil „(...) wir uns hinsichtlich der 
politischen Realitäten, was die Umsetzbarkeit solcher 
Vorschläge angeht, vollkommen im Klaren sind“. Statt-
dessen hat die aktuelle Bundesregierung den Steuer-
satz für die Gastronomie gesenkt, was nach Prognosen 
der Bundesregierung allein für 2026 3,6 Milliarden Euro 
kostet, aber neben den Gastronomen überproportional 
einkommensstarken Haushalten zugute kommt. Mit 
einem Steuersatz von 19 Prozent liegt Deutschland bei 
der Umsatzsteuer unter dem EU-Durchschnitt von etwa 
22 Prozent. Eine Erhöhung um 1 Prozentpunkt würde 
Mehreinnahmen von etwa 15 Milliarden Euro bringen. 
Bereits 2008 hat eine Koalition aus Union und SPD so 
Steuersenkungen für Unternehmen finanziert. Im Ko-
alitionsvertrag der aktuellen Regierung ist zwar keine 
Erhöhung vorgesehen, aber weder Friedrich Merz noch 
Lars Klingbeil wollten sie Anfang 2026 ausschließen.

Auch über Steuern auf gesundheitsschädliche Pro-
dukte wird aktiv diskutiert. Im Vergleich zu anderen 
europäischen Ländern sind die Steuern auf Tabak, 

Alkohol und Zucker in Deutschland niedrig. Wein wird 
anders als Bier und Schnaps gar nicht besteuert. Eine 
Zuckersteuer sorgt in einigen EU-Ländern für einen 
niedrigeren Zuckergehalt von Getränken und hat auch 
in Deutschland etliche Fürsprecher.6

Die Umweltsteuern machen aktuell 7,6 Prozent des 
gesamten Steueraufkommens aus.7 Weil es sich da-
bei aktuell um Mengensteuern handelt, die auch bei 
steigenden Preisen gleich bleiben, sinkt ihr Anteil seit 
Jahren. 2005 waren es noch über 12 Prozent. Im EU-
Vergleich ist Deutschland kein Vorreiter bei den Um-
weltsteuern, sondern landet nur auf Platz 21 von 27. 

Finanztransaktionen sind seit der Abschaffung der Bör-
senumsatzsteuer 1991 von der Umsatzsteuer befreit. 
Eine Finanztransaktionssteuer auf EU-Ebene findet sich 
zwar im Koalitionsvertrag, wurde durch die EU aber 
gerade wieder verworfen. Parallel dazu wird auf EU-Ebe-
ne derzeit über die Wiedereinführung einer Umsatzbe-
steuerung für Finanzdienstleistungen gesprochen.

Was wir vorschlagen – ein ökologisches und gesun-
des Steuersystem: Das Steuersystem muss auch dem 
Schutz von Umwelt und Gesundheit dienen. Dabei ent-
steht ein Spannungsfeld: Höhere Abgaben auf schäd-
lichen Konsum – etwa auf fossile Energien, Alkohol, 
Tabak oder Zucker – sollen Lenkungswirkung entfalten 
und gesellschaftliche Folgekosten einpreisen. Zugleich 
erhöhen sie aber die Preise für alle und belasten Men-
schen mit niedrigen Einkommen stärker.

Entscheidend ist daher das Gesamtpaket. Auch höhere 
Abgaben auf schädlichen Konsum der breiten Bevölke-
rung sind sinnvoll, müssen aber durch gezielte Entlas-
tungen – etwa bei pflanzlichen Grundnahrungsmitteln 
oder Reparaturen – sowie durch Ausgleichszahlungen 
wie ein Klimageld sozial abgefedert werden. Zudem 
sollten gemäß dem Verursacherprinzip Abgaben auf be-
sonders ressourcenintensive Luxusgüter eingeführt wer-
den, etwa auf große Autos, Privatjets oder andere be-
sonders emissionsintensive Flüge. Ebenfalls progressiv 
wirken könnten ein Gewinnsteueraufschlag für fossile 
Brennstoffindustrien, eine CO2-basierte Vermögensteuer 
oder eine grüne Finanztransaktionsteuer.

6 �Vgl. Public Health Index der AOK. Die Finanzkommission Gesundheit empfiehlt ebenfalls eine Erhöhung der Steuern auf Tabak, Alkohol 
und zuckerhaltige Getränke. Ein erster Gesetzentwurf zur Zuckerabgabe aus dem Bundesgesundheitsministerium rechnet mit 450 Millio-
nen Euro Mehreinnahmen 

7 �Bezogen auf die kassenmäßigen Steuereinnahmen, inklusive EU-Zertifikatehandel und CO2-Preis, mit einem Aufkommen von etwa 21 Mil-
liarden Euro (ca. zwei Prozent in Bezug auf das Gesamtsteueraufkommen) aber ohne LKW-Maut, Gebühren für Abfall und Abwasser.

https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2024/reform-ermaessigter-umsatzsteuersatz-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://dserver.bundestag.de/btd/21/029/2102906.pdf
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2024/reform-ermaessigter-umsatzsteuersatz-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/21_Legislaturperiode/2025-10-06-StAendG2025/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/21_Legislaturperiode/2025-10-06-StAendG2025/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bild.de/politik/inland/werden-sie-die-mehrwertsteuer-erhoehen-bild-fragt-nach-69946f75f1c55d28ade6b357
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/klingbeil-kuendigt-konzept-fuer-steuerreform-an,VBeUmr8
https://table.media/europe/news/arbeitsprogramm-2026-kommission-zieht-steuervorschlaege-zurueck
https://table.media/europe/news/arbeitsprogramm-2026-kommission-zieht-steuervorschlaege-zurueck
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/draft-report-on-coherent-tax-framework-f/product-details/20260212CAN76321
https://globaltaxjustice.org/wp-content/uploads/2025/11/Eurodad-GATJ_Make_polluters_pay_november_2025.pdf
https://globaltaxjustice.org/wp-content/uploads/2025/11/Eurodad-GATJ_Make_polluters_pay_november_2025.pdf
https://www.economicpolicyresearch.org/research/a-carbon-based-wealth-tax-for-climate-protection-updated-and-extended-proposal
https://solidaritylevies.org/app/uploads/2025/10/Green-FTT.pdf
https://www.aok.de/pp/public-health/index/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/finanzkommission-gesundheit-ergebnisse-30-03-26
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/gkv-beitragssatzstabilisierungsgesetz-kabinett-29-04-26
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/emissionshandel-21-milliarden-euro-fliessen-in-den
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/emissionshandel-21-milliarden-euro-fliessen-in-den
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Indikator 7: Die Steuer auf den Privatjet-Flug

Der Indikator: Indikator 7 untersucht anhand verschie-
dener Beispiele die Besteuerung von ungesundem und 
umweltschädlichem Konsum in Deutschland, zeigt wo 
das deutsche Steuersystem zu wenig oder in die fal-
sche Richtung lenkt 8 und wo das in anderen EU-Län-
dern besser gelingt.

2026 stellen wir den Flugverkehr in den Fokus. Die Luft-
verkehrssteuer sinkt ab Juli 2026 wieder auf das Niveau 
von 2024. Als pauschale Abgabe pro Ticket trifft sie 
günstige Flüge deutlich stärker. Bei besonders schädli-
chen Flügen im Privatjet fällt die Abgabe dagegen kaum 
ins Gewicht. Gewerblich genutzte Privatjets sind außer-
dem von der Kerosinabgabe befreit und können sogar 
von der Umsatzsteuer befreit werden. Privatjets und 
Yachten werden deswegen häufig in Steueroasen re-
gistriert, die die gewerbliche Nutzung nicht konsequent 
überprüfen, z. B. der Isle of Man oder Malta. 

International schlagen mittlerweile 14 Staaten eine 
Solidaritätsabgabe für Business Class-Tickets und Pri-
vatjets vor. In Frankreich gibt es die bereits seit 2006. 
Dort werden auf den Privatjet-Flug nach Mallorca etwa 
430 Euro Steuern fällig. In Deutschland dagegen nur 
13 Euro. Ein entsprechender Antrag der Grünen für 
Deutschland wurde 2025 im Bundestag abgelehnt. 

Wenn man in Dänemark einen Verbrenner-SUV fahren 
möchte, muss man neben der jährlichen Kfz-Steuer 
von knapp 4.000 Euro auch noch eine einmalige Er-
werbsteuer (Luxussteuer) von mehr als 40.000 Euro 
zahlen. In Deutschland wird lediglich die Kfz-Steuer 
von knapp 2.000 Euro fällig. Bei der Nutzung als 
Dienstwagen sinkt die Kfz-Steuer auf 778 Euro und 
durch das Dienstwagenprivileg sowie die Abschrei-
bung auf Unternehmensebene entsteht unterm Strich 
sogar ein Steuervorteil von 2.534 Euro.

Die Steuern auf Alkohol sind in Deutschland im euro-
päischen Vergleich ebenfalls niedrig, auf Wein fällt gar 
keine Steuer an. Auch bei Zigaretten liegt Deutschland 
unter dem EU-Schnitt. Eine Zuckersteuer nach dem 
Vorbild von Finnland oder Großbritannien könnte in 
Deutschland dafür sorgen, dass Getränke weniger Zu-
cker enthalten. 

Wenn wir Autos, Zigaretten, Alkohol und Zucker so 
besteuern würden wie in den jeweils am stärksten be-
steuernden EU-Ländern, ergeben sich rein rechnerisch 
Mehreinnahmen bis zu 35 Milliarden Euro.9 Hinzu 
kommt das Umsteuerungspotenzial der Umsatz-
steuer – z.B. beim bisher ermäßigten Steuersatz für 
Süßigkeiten.

Mallorca-Flug 
(verschiedene 
Steuern)

Frankreich
Im Privatjet: 425 Euro.  

In Economy-Class: 12 Euro.
Deutschland

Im Privatjet: 13 Euro. 
In Economy-Class: 14 Euro

Auto (Benzin-SUV, 
private Nutzung)

Dänemark Einmalige Erwerbsteuer (Luxus-
steuer) und Kfz-Steuer: 45.839 Euro

Deutschland Keine Erwerbsteuer, nur 
Kfz-Steuer: 1.946 Euro 

Alkohol (verschie-
dene Steuern) Finnland

Pro Liter reiner Alkohol: 36 Euro 
(Bier) bis 57 Euro (Schnaps)

EU-Durchschnitt: 10 bis 24 Euro
Deutschland

Pro Liter reiner Alkohol: 
2 Euro (Bier) bis 13 Euro 

(Schnaps)

Zigaretten 
(Tabaksteuer) Irland

11,33 Euro pro Packung Zigaretten
EU-Durchschnitt: ca. 6,50 Euro

Deutschland
4,24 Euro pro Packung 

Zigaretten

Zucker (Steuer auf 
Softdrinks) Finnland

0,59 Euro pro Liter für Getränke mit 
mehr als 11 g Zucker pro 100 ml 

(ab 1.4.2026)
Deutschland Keine 

Grafik 9: Wo das deutsche Steuersystem gesünder und umweltfreundlicher sein könnte

8 �Den Einnahmen stehen oft deutlich höhere aber schwer zu schätzende gesellschaftliche Kosten entgegen. Ein Bericht schätzt die 
Kosten von Alkoholkonsum auf 41 Milliarden Euro bei Einnahmen aus den Steuern von 3 Milliarden Euro, für Tabak 99 Milliarden 
Euro Kosten und 15 Milliarden Euro Einnahmen.

9 �Annahmen: Für Autos wurde die dänische Steuerbelastung pro Dienstwagen (SUV-Verbrenner, knapp 70.000 Euro über vier Jahre) 
auf die Zahl der betroffenen Autos in Deutschland (geschätzt 700.000) berechnet (ca. 11 Milliarden Euro). Bei Steuern auf Tabak 
und Alkohol wurde der Anteil der Steuern am BIP in Finnland auf Deutschland übertragen (ca. 20 Milliarden Euro). Für Zucker wurde 
die finnische Steuer (0,59 Euro pro Liter) auf den deutschen Konsum (6,7 Milliarden Liter) berechnet (ca. 4 Milliarden Euro).

https://www.wiwo.de/politik/deutschland/luftverkehrsteuer-schwarz-rot-will-ticketsteuer-im-luftverkehr-senken/100174426.html
https://solidaritylevies.org/premium-flyers-solidarity-coalition/
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/908777a0-189f-482a-98a9-e9a062ded9bf/files/1158e8d1-cd12-4e66-ba4b-1cdff8b80cfb
https://dserver.bundestag.de/btd/21/030/2103035.pdf
https://www.bundestag.de/parlament/plenum/abstimmung/abstimmung?id=982
https://www.transportenvironment.org/topics/cars/good-tax-guide/how-much-taxes-do-you-pay-for-owning-a-car
https://taxfoundation.org/data/all/eu/cigarette-taxes-europe/
https://ariadneprojekt.de/media/2021/06/Ariadne-Hintergrund_Steuerreform_Juni2021.pdf
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Was sonst noch wichtig ist:                         
»  �Steuern für Verpackungen und Plastik: Seit 2021 

fällt in der EU eine Abgabe von 80 Cent pro Kilo-
gramm Kunststoffverpackung an. Bis heute zahlt 
die Bundesregierung dafür etwa 1,4 Milliarden Euro 
aus dem Bundeshaushalt an die EU. Unabhängig 
davon erhebt Tübingen seit 2022 eine Steuer auf 
Einwegverpackungen. Für ein typisches Big Mac-
Menü werden 2 Euro fällig.10 Eine Klage gegen die 
Steuer hat McDonalds mittlerweile verloren. Kons-
tanz und Freiburg haben sich danach dem Beispiel 
angeschlossen. Für einige Einwegverpackungen 
zahlen auch die Hersteller seit 2025 deutschland-
weit eine Abgabe mit einem geplanten Aufkommen 
von 0,5 Milliarden Euro an den Einwegkunststoff-
Fonds des Umweltbundesamts zur Finanzierung 
der Reinigung in den Kommunen.

»  �EU-Zertifikatehandel und CO2-Preis: Seit 2005 sind 
Unternehmen in der EU verpflichtet, Zertifikate für 
ihre CO2-Emissionen zu kaufen. In Deutschland 
sind davon etwa 1.700 Industrieanlagen betroffen. 

Der Preis lag zuletzt bei etwa 70 Euro pro Tonne. 
Der Luftverkehr ist seit 2012, der Seeverkehr seit 
2024 erfasst – allerdings mit Lücken für Privatjets 
und Yachten. Seit 2026 gilt die Zertifikatspflicht 
auch für einige Importeure von außerhalb der EU 
(CBAM). Deutschland hat bereits 2021 zusätzlich 
einen nationalen Emissionshandel für Mineralöl-
verkäufer eingeführt. Eine Tonne kostet da aktuell 
55 Euro, also etwa 16 Cent pro Liter Benzin. Die 
für 2027 geplante Überführung in einen zweiten 
EU-weiten Handel wurde auf 2028 verschoben. Die 
Ampelkoalition hatte geplant, die Einnahmen als 
Klimageld an die Bürger auszuzahlen. 2025 wurde 
immerhin die Einrichtung des Direktauszahlungs-
mechanismus abgeschlossen und die Arbeiten an 
der Möglichkeit von einkommensabhängigen Zah-
lungen begonnen. Der Koalitionsvertrag der neuen 
Bundesregierung sieht aber kein Klimageld vor.

10 �Dreimal 50 Cent pro Packung, 20 Cent für den Strohhalm und zusätzlich 19 Prozent Umsatzsteuer auf die Verpackungsteuer.

https://www.google.com/url?q=https://plasticseurope.org/de/nachhaltigkeit/kreislaufwirtschaft/abfallmanagement-und-abfallvermeidung/plastiksteuer/&sa=D&source=docs&ust=1774028114825337&usg=AOvVaw2arJdVqOeK_7fY-BeBGeRS
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/bvg25-006.html
https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/cbam-successfully-entered-force-1-january-2026-2026-01-14_en
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2025/04/Inhalte/Kapitel-2b-Fokus/direktauszahlungsmechanismus-fertiggestellt.html#doc462942bodyText2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2025/04/Inhalte/Kapitel-2b-Fokus/direktauszahlungsmechanismus-fertiggestellt.html#doc462942bodyText2
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Steuerhinterziehung und 
Geldwäsche
Warum das wichtig ist: Jedes Jahr verliert der Staat 
nach unserer Schätzung etwa 100 Milliarden Euro, also 
rund 10 Prozent seiner Einnahmen, durch Steuerhinter-
ziehung. Offizielle Schätzungen dieser Steuerlücke gibt 
es in Deutschland anders als in vielen anderen EU-Län-
dern nicht. Die Bundesregierung begründet das mit 
dem hohen Aufwand. Noch wichtiger als die Höhe des 
Schadens ist aber die Analyse der Struktur. Nur wenn 
bekannt ist, wo der Schaden entsteht, lässt er sich auch 
gezielt bekämpfen. Mit einer Steuerlückenschätzung 
könnte man die Arbeit der Finanzverwaltung beurteilen 
und die verfügbaren Ressourcen strategisch einsetzen.

Wir schätzen, dass etwa zwei Drittel des Schadens 
durch eine Vielzahl von kleineren Fällen entstehen. 
Stärkere Kontrollen und höhere Strafen stoßen hier ir-
gendwann an eine Grenze, ab der sich der Aufwand für 
zusätzliche Prüfungen nicht mehr lohnt. Schon heute 
gibt es Bereiche im Steuersystem, in denen eher zu viel 
kontrolliert wird und Vereinfachungen, Pauschalen und 
eine stärkere Automatisierung für Entlastung von Steu-
erpflichtigen und Verwaltung sorgen könnten, ohne die 
Einnahmen zu stark zu senken. Auf der anderen Seite 
entfällt etwa ein Drittel des Schadens auf wenige große 
Fälle schwerer Steuerhinterziehung und organisierter 
Kriminalität, zum Beispiel auf Umsatzsteuerkarusselle, 
anonyme Offshore-Vermögen oder Finanzmarktkrimi-
nalität wie Cum-Ex. Hier gilt viel zu oft, was die ehemali-
ge Staatsanwältin Anne Brorhilker in ihrem Buch zu den 
Cum-Ex-Ermittlungen schreibt: „Die Kleinen hängt man, 
die Großen lässt man laufen.“ Das ist ungerecht und ge-
fährdet die Steuermoral.

Im Februar 2026 haben die Bundesministerien für 
Inneres, Justiz und Finanzen in einem gemeinsamen 
Aktionsplan eine Zeitenwende bei der Bekämpfung 
von Finanzkriminalität angekündigt. Ein erster Gesetz-
entwurf dazu sieht vor, den Zoll zu stärken, mit der 
Bekämpfung von Geldwäsche zu beauftragen und den 
Austausch zwischen Zoll und BKA zu intensivieren. 
Eine operative Einheit, die komplexe Fälle auf Bundes-
ebene bearbeitet, fehlt bisher aber im Entwurf und die 
Steuerbehörden der Länder mit ihrer für die Bekämp-
fung von Wirtschaftskriminalität zentralen Expertise 

bleiben außen vor. Steuerhinterziehung wird weiter 
nicht als Vortat für Geldwäsche anerkannt (Stichwort 
ersparte Aufwendungen).

Was wir vorschlagen – mehr Personal und Fokus auf 
komplexe Fälle:  
 
»  �Mehr Personal: Der Kampf gegen Steuerhinter-

ziehung lohnt sich. Deutschlandweit gibt es etwa 
100.000 Finanzbeamte. 13.000 davon prüfen 
Unternehmen, 2.500 fahnden nach Steuerhinter-
ziehern. Gemeinsam stellten sie 2024 zusätzliche 
Steuerforderungen von rund 13,5 Milliarden Euro. 
Also knapp 1 Million Euro pro Prüfer. Die Zahl der 
Steuerfahnder ist seit vielen Jahren etwa konstant. 
Im Vergleich dazu stellten bei der 2004 gegründe-
ten Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls 9.500 
Prüfer einen Schaden von 675 Millionen Euro fest, 
also etwa 70.000 Euro pro Beamten. Bis 2029 soll 
das Personal dort auf 11.500 aufgestockt werden. 
Diese Vorzugsbehandlung ist angesichts des Scha-
dens nur schwer nachvollziehbar. Um komplexe 
Wirtschafts- oder Finanzkriminalität konsequent 
zu bestrafen, fehlen außerdem Staatsanwälte und 
Richter.

»  �Wirkungsorientierung und bessere Daten: Wegen 
der demografischen Entwicklung fällt es den Fi-
nanzbehörden zunehmend schwer, die Personal-
zahlen auch nur zu halten. Umso wichtiger wird es, 
das vorhandene Personal strategisch einzusetzen. 
Dafür braucht es eine regelmäßige Steuerlücken-
schätzung und eine systematische Evaluation der 
Arbeit der Länderfinanzverwaltungen. Der Bund 
sollte dafür vergleichbare Kennzahlen zu Personal-
ausstattung und best practices bei der Verfolgung 
von komplexen Fällen für alle Bundesländer ver-
öffentlichen11 und mit den Bundesländern Ziel-
vereinbarungen zum Steuervollzug treffen. Bisher 
fokussieren sich diese Vereinbarungen auf die Be-
arbeitungsgeschwindigkeit von Steuererklärungen 
und die Fallzahl pro Prüfer und bieten deswegen 
keinen Anreiz für eine ausreichende Personalaus-
stattung auf operativer Ebene und eine sorgfältige 

11 �Das Bundesfinanzministerium verweigert eine Aufschlüsselung der Daten regelmäßig mit Verweis auf die Länder. 
Die letzte Veröffentlichung von Vergleichszahlen durch das BMF liegt mittlerweile 25 Jahre zurück.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a5ad1660-d768-11f0-8da2-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a5ad1660-d768-11f0-8da2-01aa75ed71a1
https://dserver.bundestag.de/btd/21/024/2102452.pdf
https://www.penguin.de/buecher/anne-brorhilker-cum-ex-milliarden-und-moral/buch/9783453219113
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Zoll/aktionsplan-gegen-organisierte-kriminalitaet.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Zoll/Gerechtigkeit-faire-Arbeit/illegal-ist-unsozial.html
https://dserver.bundestag.de/btd/14/027/1402725.pdf
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Bearbeitung großer Fälle. Für eine Fokussierung der 
Arbeit brauchen die Behörden außerdem bessere 
Daten, zum Beispiel über eine ausführlichere E-Bi-
lanz und E-Rechnungen, zu Kapitalerträgen oder zu 
wirtschaftlich Berechtigten hinter komplexen Eigen-
tümerstrukturen.

»  �Fokus auf komplexe Fälle: Die Arbeit der Finanzver-
waltung ist Aufgabe der Länder. Die 2021 gestarte-
te Europäische Staatsanwaltschaft zeigt, wie wich-
tig bessere Zusammenarbeit über Grenzen hinweg 
ist, und fokussiert sich auf die effektive Bekämp-
fung von grenzüberschreitendem Umsatzsteuer-
betrug (mit Schaden von mehr als 10 Millionen 
Euro) sowie Betrug, Korruption und Geldwäsche mit 
EU-Finanzmitteln. 21 delegierte Staatsanwälte ha-
ben für Deutschland 2025 einen Schaden von 5,77 
Milliarden Euro festgestellt, wovon 4,52 Milliarden 
Euro Schaden aus Umsatzsteuer- und Zollbetrug 
darstellen. Einzelne Bundesländer haben in den 
letzten Jahren außerdem zentrale Sondereinheiten 
gegründet. Das Bundesfinanzministerium sollte 
deren Arbeit evaluieren und durch eine operative 
Einheit auf Bundesebene ergänzen, die komplexe, 
bundesweite und grenzüberschreitende Fälle über-
nimmt. Sie könnte beim Zoll angesiedelt sein und 
Stellen für Abgesandte aus den Steuerfahndungen 
der Länder und dem BKA vorsehen.

»  �Digitalisierung: Im Bericht „Mind the Gap” der EU-
Kommission wird in Deutschland bemängelt, dass 
die digitale Transformation der Steuerverwaltung 
nur sehr langsam voranschreitet. Auch der Bundes-
rechnungshof fordert seit Jahren einen verbind-
lichen Zeitplan für die gemeinsame Softwarestra-
tegie der deutschen Steuerverwaltung (KONSENS). 
Eine zentrale Auswertung von Daten und eine 
gemeinsame Fahndungsdatenbank bei der neu zu 
schaffenden Bundesfinanzpolizei sollten diese Be-
mühungen ergänzen.

https://www.eppo.europa.eu/assets/annual-report-2025/pdfs/EPPO_Annual_Report_2025_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a5ad1660-d768-11f0-8da2-01aa75ed71a1
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2025/einnahmen-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2025/einnahmen-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Indikator 8: Zahl der Steuerfahnder und Betriebsprüfer  

31975319

12 �Zum 1.1.2024 wurden die Größenklassen der Unternehmen per BMF-Schreiben an die Inflation angepasst. Dadurch ist die 
Prüfquote für Groß- und Mittelunternehmen deutlich angestiegen. Die absolute Zahl der Prüfungen ist aber gesunken.
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Der Indikator: Eigentlich kommt es auf das Ergebnis 
an – also darauf, wie gut es der Finanzverwaltung ge-
lingt, große und komplexe Fälle aufzudecken und kon-
sequent zu verfolgen. Aus den verfügbaren Daten lässt 
sich das jedoch nicht ablesen. Weder wird sichtbar, in 
welchen Bundesländern besonders effektiv gearbeitet 
wird, noch in welchen Bereichen. In der politischen 
Debatte steht deshalb oft die Zahl der Prüfer und das 
festgestellte Mehrergebnis im Fokus. Aus Mangel an 
besseren Daten versuchen wir, deren Entwicklung zu-
mindest so genau wie möglich zu verfolgen.

Die Zahl der Prüfer wird von den Ländern festgelegt. 
Grundlage dafür ist eine bundesweite Personalbe-
darfsplanung, die den Bedarf vor allem an der Wirt-
schaftsleistung misst und zudem die bundesweite 
Zahl der Steuerfahnder seit 1998 auf 2.900 deckelt. 
Bei Geld- oder Personalmangel weichen einige Länder 
aber von diesem Bedarf ab und setzen eigene Prioritä-
ten. Schleswig-Holstein weist für die gesamte Verwal-
tung beispielsweise eine Lücke von 17,2 Prozent aus, 
bei der Steuerfahndung sind es 30 Prozent, bei der Be-
triebsprüfung sogar 40 Prozent. Prüfer aus mehreren 
Ländern berichten, dass sie in Krisenfällen als erste 
von ihrer Arbeit abgezogen werden – zum Beispiel in 
den Corona-Stab oder für die Grundsteuer. Um das 
offenzulegen, schlüsseln wir die Ausstattung der Prüf-
dienste im Datensatz zum Indikator so weit wie mög-
lich nach Bundesländern und Bereichen auf.

Das festgestellte Mehrergebnis ist ein unvollständiger 
Indikator für das Ergebnis der Prüfungen. Es bezieht 
sich auf den Unterschied zwischen der Steuererklä-
rung und der Feststellung des Prüfers, auch wenn es 
sich zum Beispiel lediglich um einen Vorzieheffekt 
handelt oder der Schaden wegen Einstellung des 
Verfahrens oder Insolvenz nie eingetrieben wird. Der 
Fokus auf das Mehrergebnis erzeugt einen Anreiz, vie-
le und möglichst lohnenswerte Fälle mit minimalem 
Zeitaufwand zu bearbeiten, nicht aber komplexe Fälle 
konsequent zu ermitteln.

2024 ist die Zahl der Steuerfahnder und Betriebs-
prüfer um 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 
gesunken. Gemeinsam haben sie 175.000 Prüfungen 
(Steuerfahndung: 34.200, Betriebsprüfung: 140.80012) 
durchgeführt und 13,5 Milliarden Euro Mehrergebnis 
(Steuerfahndung: 2,6 Milliarden Euro, Betriebsprüfung: 
10,9 Milliarden Euro) festgestellt. Laut BMF haben 
die Bußgeld- und Strafsachenstellen der Finanzämter 
knapp 50.000 Strafverfahren mit 5.600 Verurteilungen 
wegen Steuerhinterziehung in Höhe von insgesamt 1,4 
Milliarden Euro und 1.635 Jahren Freiheitsstrafen erle-
digt (BMF-Monatsbericht November 2025). Rein rech-
nerisch sind das knapp 80.000 Euro Mehrergebnis pro 
Prüfung und 250.000 Euro Schaden pro Verurteilung.

Grafik 10: Die Zahl der Prüfer und der festgestellte Schaden sinken seit Jahren 
Quelle: Zahl der Betriebsprüfer der Länder und des Bundeszentralamts für Steuern sowie Steuerfahnder, basierend auf Antworten der Bun-
desregierung auf parlamentarische Anfragen.

Zahl der Betriebsprüfer und 
Steuerfahnder 
 
Festgestelltes Mehrergebnis  
(in Mrd. Euro)

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/2022-12-15-einordnung-in-groessenklassen-gem-paragraf-3-BpO-2000-Festlegung-Abgrenzungsmerkmale-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2025/11/Inhalte/Kapitel-2-Analysen/2-5-verfolgung-von-steuerstraftaten-2024.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2025/11/Inhalte/Kapitel-2-Analysen/2-5-verfolgung-von-steuerstraftaten-2024.html
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Was sonst noch wichtig ist:                         
»  �Die Verfolgung von Steuerdelikten im Vergleich 

mit anderen Delikten: Wo besonders konsequent 
bestraft und effizient gearbeitet wird, lässt sich nur 
schwer vergleichen. Aber einige Unterschiede sind 
auffällig: Für Schwarzfahren gibt es mehr als fünf-
mal so viele Verurteilungen wie für Steuerhinterzie-
hung, obwohl der Schaden nur knapp ein Hunderts-
tel (1 Milliarde Euro) beträgt. Etwa zehnmal so viele 
Ordnungskräfte wie Steuerfahnder sind im Einsatz, 
um Falschparker zu ahnden, die Einnahmen aus 
den Bußgeldern decken jedoch gerade die Kosten. 
Die Deutsche Rentenversicherung hat 2024 fast 
400.000 Unternehmen geprüft und Zusatzeinnah-
men von 700 Millionen Euro eingetrieben. Das sind 
nur 1.750 Euro pro Prüfung. Dafür wird stärker auto-
matisiert und mit besseren Daten geprüft.

»  �Fortschritt bei der Bekämpfung von Cum-Ex und 
Cum-Cum: Kriminelle Anwälte, Steuerberater, Ver-
mögensverwalter und Finanzmarktakteure, die es 
am wenigsten nötig haben, haben sich scham-
los bereichert. Die Aufarbeitung kommt aber nur 
schleppend voran. Ende 2024 ist die Zahl der 
rechtskräftig abgeschlossenen Cum-Ex-Fälle (von 
174 auf 188) und rechtsgültigen Rückforderungen 
(von 3,05 auf 3,12 Milliarden Euro) nur leicht ge-
stiegen. Der Großteil der Fälle befindet sich noch 
in Bearbeitung (353) oder wurde noch nicht ein-
mal gestartet. Für 2026 erwarten Beobachter nur 
zwei neue Anklagen durch die Staatsanwaltschaft 
in Köln. Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln 
schätzt, dass es noch zu fünf bis sieben Anklagen 
kommen könnte. Bei Cum-Cum steht die Bearbei-
tung noch ganz am Anfang. Vom geschätzten 
Schaden von 28,5 Milliarden Euro wurden bis Ende 
2024 nur 226,7 Millionen zurückgefordert und 253 
Fälle mit einer Schadenssumme von 7,3 Milliarden 
Euro befinden sich in Bearbeitung (+1 Milliarde 

Euro, +13 Fälle). Trotz der Verlängerung der Auf-
bewahrungsfristen dürften beim derzeitigen Tempo 
viele Fälle verjähren.

»  �Transparenz: Schattenfinanzplätze bieten reichen 
Steuerhinterziehern genauso wie der organisierten 
Kriminalität komplexe Strukturen, um ihre Anonymi-
tät zu schützen. Aber auch in Deutschland kann 
man über Treuhänder und Strohmänner relativ ein-
fach anonym bleiben. Den Ermittlungsbehörden 
sind regelmäßig die Hände gebunden, weil sie ohne 
einen Anfangsverdacht gegen eine konkrete Person 
keine Ermittlungen aufnehmen können, die ihnen 
helfen würden, diese Anonymität zu durchbrechen. 
Ein 2017 geschaffenes Transparenzregister sollte 
es eigentlich einfacher machen, die tatsächlich 
wirtschaftlich Berechtigten festzustellen und die 
Kosten für Anonymität zu erhöhen. Auch zum März 
2026 waren noch fast 500.000 Unternehmen (17 
Prozent) gar nicht eingetragen und die Daten waren 
so unzuverlässig, dass Ermittlungsbehörden das 
Register kaum nutzen. 2023 hat die Bundesregie-
rung beschlossen, das Transparenzregister mit Im-
mobilien-Eigentümerdaten zu verknüpfen. Der Ver-
such ist aber weitgehend gescheitert. Ein Großteil 
der Eigentümerinformationen konnte ohne Grund-
bucheinsicht nicht eindeutig zugeordnet werden 
und die eigentlich eintragungspflichtigen ausländi-
schen Immobilieneigentümer kommen ihrer Pflicht 
allem Anschein nach oft nicht nach und werden 
dafür nicht systematisch sanktioniert. Anfang 2026 
hat die Bundesregierung auf Druck der EU einen Ge-
setzentwurf vorgelegt, der das Transparenzregister 
wieder für die Zivilgesellschaft öffnen, die Daten-
qualität verbessern und dem Register die Einsicht 
ins Grundbuch gestatten soll (mehr dazu hier).

https://www.vdv-dasmagazin.de/schwarzfahren-muss-eine-straftat-bleiben
https://www.google.com/url?q=https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/cum-ex/steuern-aufarbeitung-des-cum-ex-skandals-braucht-bei-aktuellem-tempo-jahrzehnte/100194889.html&sa=D&source=docs&ust=1774090822218799&usg=AOvVaw1FgBFfDE7RmFyyJpejRqiS
https://www.google.com/url?q=https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/cum-ex/steuern-aufarbeitung-des-cum-ex-skandals-braucht-bei-aktuellem-tempo-jahrzehnte/100194889.html&sa=D&source=docs&ust=1774090822218799&usg=AOvVaw1FgBFfDE7RmFyyJpejRqiS
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/cum-ex-ermittlungen-bis-zu-sieben-neue-anklagen-110851729.html
https://dserver.bundestag.de/btd/21/054/2105416.pdf
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/wp-content/uploads/2026/04/260325_Stellungnahme_ZFG.pdf
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Internationale Steuergerechtigkeit
Warum das wichtig ist: Die dringendsten Probleme 
der Menschheit – vom Schutz der Meere bis zur Ver-
hinderung einer KI-Apokalypse – lassen sich nur mit 
multilateralen Vereinbarungen lösen. Die Ungleichheit 
ist auf internationaler Ebene noch viel größer als im 
nationalen Kontext und gleichzeitig Ursache und Folge 
dieser Probleme. 

Obwohl die Menschheit so produktiv und reich ist wie 
noch nie, leiden etwa 700 Millionen Menschen unter 
Hunger und Mangelernährung. Das zu beseitigen würde 
nur 0,03 Prozent der globalen Produktion an Gütern und 
Dienstleistungen kosten und sollte laut der UN-Ziele für 
nachhaltige Entwicklung bis 2030 erreicht sein. Um alle 
Entwicklungsziele der UN zu erreichen, wären etwa 4 
Billionen Euro, also 4 Prozent der globalen Wirtschafts-
leistung, nötig. Vier Steuerreformen könnten reichen, 
um diese Kosten fast vollständig zu finanzieren:

»  �Eine gerechte Besteuerung von sehr großen Ver-
mögen bringt 400 bis 1.000 Milliarden Euro für eine 
Steuer von 2 bis 5 Prozent auf Vermögen oberhalb 
von 100 Millionen Euro;13

»  �Eine Steuer auf Übergewinne der größten und pro-
fitabelsten Konzerne bringt bis zu 1.000 Milliarden 
Euro bei einer Steuer von 50 Prozent für alle Bran-
chen;14

»  �Maßnahmen gegen anonyme Offshore-Vermögen 
und Gewinne in Steueroasen bringen bis zu 500 
Milliarden Euro;15

»  �Internationale Solidaritätsabgaben auf Schiffs-
treibstoff und für Vielflieger bringen bis zu 300 
Milliarden Euro, Abgaben für Kryptowährungen 
und Finanztransaktionen nochmal bis zu 1.000 
Milliarden Euro.16

Diese Maßnahmen lassen sich – genauso wie drin-
gend nötige Friedensbemühungen – am besten 
international koordiniert umsetzen. Die deutsche 
Bundesregierung spielt dabei in der EU und bei 
der UN eine wichtige Rolle. Dabei spricht sich das 

Entwicklungsministerium regelmäßig für ambitionier-
te Reformen aus, bei den zentralen Verhandlungen 
arbeiten Vertreter des Finanzministeriums aber eher 
an kleinen Verbesserungen am jetzigen System statt 
an ambitionierten Reformen. Dass es sowohl in der 
Entwicklungszusammenarbeit als auch bei der UN 
große Schwachstellen gibt, sollte nicht als Ausrede für 
weniger internationale Solidarität missbraucht werden. 
Stattdessen muss die Bundesregierung noch stärker 
auf die Länder des Globalen Südens zugehen, um die 
globalen Krisen gemeinsam zu lösen und die internati-
onale Zusammenarbeit mit mehr Ambition zu stärken. 
Nach dem Motto: Use it or lose it.

Was wir vorschlagen – eine ambitionierte UN-Steuer-
rahmenkonvention: Die multilaterale Koordination der 
Steuerpolitik funktioniert bisher im Vergleich zu ande-
ren Bereichen besonders schlecht. Es bietet sich ak-
tuell aber eine historische Chance, das zu ändern. Bis 
2027 wird bei der UN eine Rahmenkonvention verhan-
delt, die die nötigen Grundlagen für eine international 
koordinierte und gerechtere Steuerpolitik legen könnte. 
Diese Konvention könnte den Grundstein legen für: 
 
»  �Mehr Transparenz entlang des ABCs für Steuer-

gerechtigkeit, also eine Weiterentwicklung des 
Automatischen Informationsaustauschs zwischen 
Steuerbehörden, einem global vernetzten Register 
der wirtschaftlichen Berechtigten der großen Ver-
mögenswerte und einem öffentlichen Country-by-
Country Reporting, also der länderbezogenen Auf-
schlüsselung der wirtschaftlichen Aktivitäten, Ge-
winne und gezahlten Steuern der größten Konzerne;

»  �Eine gerechtere Verteilung der Besteuerungsrechte 
für die großen Konzerne weg von den Steueroasen 
und hin zu den Ländern, in denen die Gewinne er-
wirtschaftet werden;

»  �Maßnahmen für eine gerechte Besteuerung sehr 
großer Vermögen, Steuern gegen umweltschäd-
liches Verhalten sowie Vereinbarungen für nach-
haltige Entwicklung und eine bessere internationale 
Zusammenarbeit.

13 �Fortgeschrieben basierend auf Daten aus dem Global Tax Evasion Report (2023) und der Forbes-Reichenliste.
14 �Weitere Details in unserer Studie zur Übergewinnsteuer (2024)
15 �Grobe Schätzung der entgangenen Einnahmen basierend auf State of Tax Justice Report (2024) und Daten des International Tax 

Observatory
16 �Weitere Details bei der Global Solidarities Levies Task Force.

https://www.taxobservatory.eu/www-site/uploads/2023/10/global_tax_evasion_report_24.pdf
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/wp-content/uploads/2024/05/2024_Excess-Profits-Tax.pdf
https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2024/
https://atlas-offshore-world.org/
https://atlas-offshore-world.org/
https://solidaritylevies.org/
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Im August 2026 soll der erste Entwurf veröffentlicht 
werden. Nachdem die USA die 2021 durch die OECD 
verhandelte Vereinbarung aufgekündigt und die UN-
Verhandlungen verlassen haben, sollte die Bundes-
regierung gemeinsam mit den verbliebenen Ländern 
diese Chance für ambitionierte Reformen im Interesse 
der Menschheit nutzen. Damit würde sie gleichzeitig 

die Arbeit für mehr Steuergerechtigkeit, zum Beispiel 
an einer Steuer für Milliardäre und Übergewinne, er-
leichtern. In der Zwischenzeit könnte sich die Bundes-
regierung auf EU-Ebene für eine europaweite Digital-
steuer als schnelle Zwischenlösung für die ungerechte 
Besteuerung der großen Digitalkonzerne einsetzen.

EXKURS: GLOBALE UNGLEICHHEIT 

Auf globaler Ebene sorgt die extreme Ungleichheit 
dafür, dass trotz nie dagewesenen Wohlstands 
knapp 700 Millionen Menschen mit extremer Ar-
mut und Hunger leben müssen. Diese Menschen 
leiden am stärksten unter Umweltzerstörung, Kli-
mawandel und globalen Krisen. Auf der anderen 
Seite gibt es etwa 60 Millionen Millionäre, die fast 
die Hälfte des gesamten Vermögens und die damit 
einhergehende Macht unter sich aufteilen. Allein

durch ihren Lebensstil und ihre Investitionen sind 
sie für etwa 17 Prozent des globalen CO2-Aussto-
ßes verantwortlich. Über ihre Unternehmen halten 
sie außerdem die Schlüssel für eine nachhaltige 
Entwicklung in der Hand, wehren sich aber viel 
zu oft mit ihrem Geld gegen Veränderung. Statt 
über Steuern für einen gewissen Ausgleich zu 
sorgen, machen Steueroasen und Schattenfi-
nanzplätze das Problem eher größer als kleiner.
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Der Indikator: Am Ende zählt vor allem das Ergeb-
nis – also weniger Hunger, bessere Bildungschancen 
und insgesamt eine nachhaltige Entwicklung. Die UN 
hat einen umfangreichen Ziel- und Datenkatalog ent-
wickelt, um Fortschritte in diese Richtung zu messen. 
Wir fokussieren uns auf zwei Aspekte: Zum einen die 
Entwicklung der internationalen Ungleichheit und zum 
anderen die Finanzierungsfrage. Dafür vergleichen wir 
auf der einen Seite die durch Steuereinnahmen in den 
reichen Ländern finanzierte Entwicklungszusammen-
arbeit, die aus dem Globalen Norden in den Süden 
fließt (also ohne Ausgaben für Studierende und Ge-
flüchtete im eigenen Land oder Ukraine-Hilfe) mit dem 
direkten Schaden, der im Globalen Süden durch Ge-
winnverschiebung und anonyme Offshore-Vermögen 
entsteht, also die Steuereinnahmen, die dort deswegen 

fehlen. Der indirekte Schaden ist noch deutlich höher. 
Außerdem fließen hohe Summen als Zinszahlungen für 
Kredite und im Vergleich zum Globalen Norden höhere 
Zinskosten vom Süden in den Norden.

2024 ist die Entwicklungshilfe inflationsbereinigt leicht 
gesunken. Für 2025 liegen zwar noch keine detaillier-
ten Zahlen vor, aber es zeichnet sich ein noch deutlich 
stärkerer Einbruch ab. Die gesamte Hilfe ist vor allem 
wegen der USA um 23 Prozent gesunken. Damit ist 
Deutschland jetzt in absoluten Zahlen erstmals der 
größte Geber, im Vergleich zur Wirtschaftskraft aber 
nur auf Rang 7. Der Schaden durch Gewinnverschie-
bung und Offshore-Vermögen ist in den letzten Jahren 
weiter angestiegen.

Grafik 11: Mehr Schaden, weniger Hilfe 
Quelle: OECD-DAC-Datenbank und State of Tax Justice Report

Was sonst noch wichtig ist:                         Wo es weitere Informationen gibt:

»  �Die Offshore-Aktivitäten der DEG: Die deutsche 
Entwicklungsbank DEG beteiligt sich über verschie-
dene Investmentfonds an kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen aus dem Globalen Süden u. a. 
mit dem Ziel lokale Wertschöpfung, Arbeitsplätze 
und wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Seit ei-
niger Zeit steht sie in der Kritik, weil sie dabei häufig 
auf Beteiligungen in Steueroasen und Schatten-
finanzplätzen zurückgreift und dadurch möglicher-
weise direkte und indirekte negative Effekte auf die 
lokal generierten Einkommen in Kauf nimmt. In den 
letzten Jahren hat die DEG zwar für mehr Transpa-
renz gesorgt, ihr Engagement in Steueroasen aber 
nicht reduziert. Im Geschäftsbericht für 2024 sind 
die meisten Offshore-Beteiligungen wegen einer ge-
änderten Methodik nicht mehr aufgelistet.

»  �In unserer Ende 2024 aktualisierten Broschüre 
„Steuern und Entwicklung“ haben wir die internatio-
nalen Herausforderungen und Lösungsmöglichkei-
ten umfassend aufbereitet.

»  �Weitere Details und aktuelle Entwicklungen zur Kon-
vention gibt es hier.
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Indikator 9: Schaden durch illegitime Finanzflüsse

https://dashboards.sdgindex.org/
https://www.oecd.org/en/data/insights/data-explainers/2026/04/a-historic-decline-in-foreign-aid-preliminary-2025-oda-data.html
https://www.oecd.org/en/data/insights/data-explainers/2026/04/a-historic-decline-in-foreign-aid-preliminary-2025-oda-data.html
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/deginsteueroasen/
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/wp-content/uploads/2024/11/241115_Steuern-und-Entwicklung.pdf
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/wp-content/uploads/2024/11/241115_Steuern-und-Entwicklung.pdf
https://taxjustice.net/topics/un-tax-convention/#resources
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Unsere Reformvorschläge für mehr 
Steuergerechtigkeit im Überblick
Das deutsche Steuersystem sorgt für stabile Einnah-
men zur Finanzierung gemeinschaftlicher Aufgaben und 
sorgt besser als in den meisten anderen Ländern für 
gesellschaftlichen Ausgleich. Trotzdem hat es Gerech-
tigkeitslücken, die dringend geschlossen werden sollten, 
damit es die zentralen Zielen noch besser erfüllt.

 Ungleichheit verringern: Die Ungleichheit ist weltweit 
so hoch, dass sie die Demokratie, die Wirtschaft und 
das friedliche Zusammenleben gefährdet. Deutschland 
wird immer mehr zur Erbengesellschaft, in der die per-
sönliche Leistung an Bedeutung verliert und die Geburt 
über die Lebenschancen entscheidet. Ohne entschiede-
ne Gegenmaßnahmen wird die Konzentration von Ver-
mögen weiter zunehmen. 

»  �Große Vermögen und Erbschaften gerecht besteuern:

	_ Eine Milliardärsteuer würde das Sparprivileg für 
große Vermögen beseitigen und dafür sorgen, 
dass Milliardäre und Multimillionäre so viel Steu-
ern zahlen wie der Durchschnittsverdiener. Ein 
wissenschaftlicher Reichtumsbericht schafft die 
Grundlage für eine informierte Debatte; 

	_ Ausnahmen sorgen bisher dafür, dass große Erbver-
mögen niedriger besteuert werden als kleinere. Die 
laufenden Verhandlungen beim Bundesverfassungs-
gericht bieten eine gute Chance, das zu ändern;

	_ Die Millionäre haben in den letzten Jahren von 
steigenden Immobilienpreisen und Aktienkursen 
profitiert. Sie können mehr zum Steueraufkommen 
beitragen als bisher.

»  �Hohe Vermögenseinkommen und Arbeitseinkom-
men gerecht besteuern:

	_ Zinsen, Dividenden und Veräußerungsgewinne 
werden häufig anonym und pauschal versteuert. 
Sie sollten wieder in die normale Einkommen-
steuer integriert werden;

	_ Gewinne aus der Veräußerung von Immobilien, 
Kryptowährungen, Edelmetallen oder Gemälden 
sollten nicht mehr steuerfrei sein;

	_ Kleine und mittlere Einkommen sollten weder 
durch Steuern noch durch Abgaben stärker be-
lastet werden. Fehlanreize und Ungerechtigkei-
ten, zum Beispiel beim Ehegattensplitting oder 
bei Minijobs sollten beseitigt werden.

 
Große Konzerne höher besteuern: Eine kleine Gruppe 
von Konzernen hat eine Größe erreicht, die Demokratie, 
den freien Wettbewerb und die Zukunft der Menschheit 
gefährdet. Sie erwirtschaften große Monopolgewinne, 
verschieben aber trotz aller Reformbemühungen weiter 
knapp 1 Billion Euro pro Jahr in Steueroasen und zah-
len deswegen oft die niedrigsten Steuern.  
 
»  �Die Gewinnverschiebung und den Unterbietungs-

wettbewerb bei den Steuersätzen sowohl interna-
tional als auch in den deutschen Gewerbesteuer-
oasen beenden und Gewinne dort besteuern, wo sie 
erwirtschaftet werden;

»  �Die Übergewinne der größten und profitabelsten 
Konzerne höher besteuern.

Umwelt und Gesundheit fördern: Deutschland besteuert 
ungesunden und umweltschädlichen Konsum niedriger 
als viele andere EU-Staaten. 

»  �Für ein gesünderes und ökologischeres Steuer-
system sollten Abgaben auf besonders ungesun-
den und klimaschädlichen Konsum gezielt erhöht 
werden. Ausgleichsmechanismen von Direktzah-
lungen bis zu Luxussteuern müssen dafür sorgen, 
dass Menschen mit kleineren und mittleren Ein-
kommen dadurch unterm Strich nicht stärker be-
lastet werden. 
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Schweren Steuerbetrug konsequent bekämpfen: Bei der 
Verfolgung von Steuerhinterziehung und Finanzkriminali-
tät gilt viel zu oft “Die Kleinen hängt man, die Großen 
lässt man laufen.”

»  �Um die großen und komplexen Fälle von Steuer-
hinterziehung und Finanzkriminalität effektiv zu 
verfolgen, braucht es klare Ziele und Daten, um die 
Zielerreichung zu messen. Die Bundesregierung 
steht unter großem Druck, endlich Ergebnisse vor-
zulegen. Im Gesetzentwurf zur Zollreform fehlt 
bisher aber eine operative Einheit, die auf Bundes-
ebene die Expertise von Zoll, Polizei und Finanz-
verwaltung bei der Bearbeitung von komplexen 
Fällen bündelt.

Internationale Kooperation stärken: Die internationale 
Zusammenarbeit steht von vielen Seiten unter Be-
schuss. Zur Lösung der globalen Krisen brauchen wir 
sie mehr denn je. Die für 2027 geplante Verabschie-
dung einer UN-Steuerrahmenkonvention bietet eine 
einmalige Chance für ambitionierte Reformen, von 
denen auch die Umsetzung von mehr Steuergerechtig-
keit in Deutschland profitieren würde. Die Bundesre-
gierung sollte diese Chance nutzen und sich für echte 
Reformen stark machen. Das könnte bis zu 4 Billionen 
Euro jährlich mobilisieren, die nötig sind, um die ver-
einbarten Ziele für eine nachhaltige Entwicklung bis 
2030 zu erreichen. 

Für Deutschland bringen unsere Reformvorschläge ein 
Umsteuerungspotenzial von 100 Milliarden Euro. 

100 Milliarden Umsteuerungspotenzial

in Mrd. €
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Unser Beitrag für ein gerechtes 
Steuersystem
Mit aktuell vier Personen im Sekretariat und gemein-
sam mit unseren Partnern im Netzwerk und in breiten 
Bündnissen wollen wir dazu beitragen, die Gerechtig-
keitslücken im Steuersystem zu schließen. In unserer 
neuen Strategie für 2026 bis 2028 fokussieren wir uns 
dabei auf drei Ziele.

1.  �Informationen bereitstellen

Der Kern unserer Arbeit ist die wissenschaftliche 
Analyse und die verständliche Aufbereitung von Infor-
mationen. In den kommenden Monaten arbeiten wir 
insbesondere an einem Reichtumsbericht zu Deutsch-
lands Milliardären, an der Aktualisierung unserer Daten 
zu Übergewinnen großer Konzerne und ihren Aktivitä-
ten im Globalen Süden, zu Fragen der Unternehmens-
bewertung und zur Besteuerung von Privatjets und 
Superyachten.

Mit unserem Handbuch Steuergerechtigkeit geben wir 
einen kompakten Überblick über das Steuersystem. 
Mit dem vorliegenden Jahrbuch sowie mit unserem 
monatlichen Steuergerechtigkeitscheck machen wir 
Veränderungen nachvollziehbar und ordnen sie ein. 
Zudem sammeln und dokumentieren wir stetig in einer 
Übersicht kleinere und große Gerechtigkeitslücken und 
entsprechende Lösungsvorschläge.

2.  �Debatte organisieren

Wir sind überzeugt, dass wir die Fakten auf unserer 
Seite haben. Dennoch halten sich manche Gerechtig-
keitslücken hartnäckig – auch dort, wo verfassungs-
rechtliche Zweifel bestehen und nur eine kleine Gruppe 
auf Kosten der Allgemeinheit profitiert. Ein zentrales 
Beispiel dafür ist die faktische Steuerbefreiung für 
Menschen, die mehr als 300 Wohnungen erben bzw. 
geschenkt bekommen. 

Wir haben dazu beigetragen, dass dieses Steuerprivi-
leg einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde und 
mittlerweile von unterschiedlichen Seiten kritisiert 
wird. Aber für die notwendigen Veränderungen braucht 
es mehr als Empörung. Es braucht eine intensive De-
batte über Ungleichheit, Steuern und Finanzen. Die Teil-
nehmenden unserer Bürgerdebatte gerechte Steuern 
und Finanzen haben 2025 gezeigt, dass die Gemein-
samkeiten größer sind als die Unterschiede – insbe-
sondere wenn es darum geht, große Vermögen stärker 
an der Finanzierung der gemeinsamen Aufgaben zu 
beteiligen. Mit unserer Bildungsarbeit wollen wir diese 
Debatte auch in die Schulen tragen. 
 
3.  �Konkrete Erfolge

Damit die Menschen die Hoffnung auf Veränderung 
nicht aufgeben, sind konkrete Erfolge nötig. Für die 
nächsten Jahre fokussieren wir unsere Bemühungen 
deswegen auf eine Reform der Erbschaftsteuer, auf den 
Kampf gegen Steuerhinterziehung und die Besteuerung 
von Digitalkonzernen auf Ebene von EU und UN.

Sie können uns dabei unterstützen, indem sie Förder-
mitglied werden, ihre Expertise mit uns teilen oder 
anderen von unserer Arbeit erzählen. Danke an alle, die 
das bereits tun!

http://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/strategie2028
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/handbuch/
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/mitmachen/newsletter/
https://www.steuerdebatte.info/
https://www.steuerdebatte.info/
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/unterstuetzen/
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/unterstuetzen/
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/mitmachen/arbeitsgruppen-und-mitarbeit/
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Gemeinsam für gerechte, solidarische und nachhaltige Finanzsysteme – 
gegen Steuerflucht und Schattenfinanzwirtschaft weltweit www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de


